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1 Ziele und Anwendungsbereich 

 

1.1 Ziele und sachlicher Anwendungsbereich 

 

Ziel der Landesregierung ist es, der nachhaltigen Beschaffung größeres Gewicht 

zu geben. Dabei heißt Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang, qualitative, in-

novative, soziale, umweltbezogene und wirtschaftliche Aspekte gleichberechtigt 

zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die zur Verfügung stehenden Res-

sourcen nicht auf Kosten kommender Generationen verbraucht werden. Dazu 

gehören insbesondere auch 

 

 das Ziel einer weitgehend klimaneutralen Landesverwaltung; 

 

 die Berücksichtigung der Entwicklungspolitischen Leitlinien für Baden-Würt-

temberg, insbesondere von fair gehandelten Produkten; 

 

 die Berücksichtigung der Leitsätze der Ernährungsstrategie des Landes Ba-

den-Württemberg (http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

mlr/intern/dateien/PDFs/Essen_und_Trinken/2017_Ern%C3%A4hrungsstra-

tegie_BW.pdf); 
 

 die Berücksichtigung der Belange der mittelständischen Wirtschaft; 

 

 gute und sichere Arbeit für alle Beschäftigten, Chancengleichheit und Gleich-

stellung von Männern und Frauen im Beruf sowie die soziale Integration von 

benachteiligten Personen; 

 

 einer Teilhabe aller Marktbeteiligten, insbesondere auch von anerkannten 

Werkstätten für behinderte Menschen, Blindenwerkstätten und Justizvoll-

zugsanstalten im Beschaffungswesen des Landes. 
 

Die Landesverwaltung soll bezüglich der Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte 

bei der Beschaffung nach dieser Verwaltungsvorschrift Vorbild für die Kommunen 

sein. 

 

Diese Verwaltungsvorschrift gilt für die entgeltliche Beschaffung von Liefer- und 

Dienstleistungen im Sinne der Definition des § 103 Absatz 1, 2 und 4 des Geset-

zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der jeweils geltenden Fas-

sung (öffentlicher Auftrag), das heißt, wenn der öffentliche Auftraggeber wie ein 

http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Essen_und_Trinken/2017_Ern%C3%A4hrungsstrategie_BW.pdf
http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Essen_und_Trinken/2017_Ern%C3%A4hrungsstrategie_BW.pdf
http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Essen_und_Trinken/2017_Ern%C3%A4hrungsstrategie_BW.pdf


privater Einkäufer auftritt zum Beispiel beim Abschluss von Dienstleistungsverträ-

gen, beim Einkauf von Waren, beim Abschluss von Leasingverträgen.  

 

Diese Verwaltungsvorschrift ist nicht anzuwenden auf die Vergabe 

 

 von öffentlichen Aufträgen und die Ausrichtung von Wettbewerben durch 

Sektorenauftraggeber zum Zweck der Ausübung einer Sektorentätigkeit; die 

Vergabe von sonstigen öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber, 

das heißt, öffentliche Aufträge, die nicht zum Zwecke der Ausübung der Sek-

torentätigkeit vergeben werden, unterliegen dieser Verwaltungsvorschrift; 

 

 von Konzessionen durch Konzessionsgeber. 

 

In diesen Fällen sind die allgemeinen EU-primärrechtlichen Anforderungen an 

transparente und diskriminierungsfreie Vergaben zu beachten. Es muss geprüft 

werden, ob an der Vergabe ein grenzüberschreitendes Interesse besteht (siehe 

Nummer 12.2.3). Außerdem setzt Transparenz klare, nachvollziehbare Vergabe-

verfahren und vorhersehbare Entscheidungskriterien voraus. Die Bedingungen 

und Modalitäten des Verfahrens müssen klar, präzise und eindeutig formuliert 

sein. Bieter müssen erkennen können, woran ihre Angebote gemessen werden. 

Willkür und Diskriminierung müssen ausgeschlossen sein. Außerdem hat die 

Vergabe unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze von Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit zu erfolgen.  

 

Diese Verwaltungsvorschrift findet in den in § 1 Absatz 2 Unterschwellenverga-

beordnung (UVgO) geregelten Fällen keine Anwendung. Diese Verwaltungsvor-

schrift ist daher insbesondere nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen 

Aufträgen 

 

 zu Bauleistungen; 

 

 von Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienstleistungen; 

 

 für den Erwerb, die Miete oder die Pacht von Grundstücken, vorhandenen 

Gebäuden oder anderem unbeweglichem Vermögen sowie Rechten daran, 

ungeachtet ihrer Finanzierung; 

 

 zu Arbeitsverträgen; 

 



 die die Vertretung eines Mandanten durch einen Rechtsanwalt in Gerichts- 

oder Verwaltungsverfahren zum Gegenstand haben; 

 

 die finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 

Verkauf, dem Ankauf oder der Übertragung von Wertpapieren oder anderen 

Finanzinstrumenten zum Gegenstand haben; 

 

 die Kredite und Darlehen, auch im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 

Verkauf, dem Ankauf oder der Übertragung von Wertpapieren oder anderen 

Finanzinstrumenten zum Gegenstand haben. 

 

1.2 Persönlicher Anwendungsbereich 

 

Diese Verwaltungsvorschrift ist von allen Behörden und Betrieben des Landes 

sowie den landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts an-

zuwenden, die § 55 der Landeshaushaltsordnung (LHO) unmittelbar (öffentliche 

Auftraggeber) oder nach § 105 LHO (Auftraggeber) zu beachten haben, soweit 

sie Mittel des Landeshaushalts bewirtschaften. 

 

2 Grundsätze der Beschaffung 

 

2.1 Allgemeine Grundsätze 

 

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sind folgende Grundsätze zu beachten: 

 

 die haushaltsrechtlichen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

(§ 7 LHO); 

 

 der Wettbewerbsgrundsatz, 

 

 der Gleichbehandlungsgrundsatz beziehungsweise das Diskriminierungsver-

bot; 

 

 das Transparenzgebot und die Pflicht zur Korruptionsvermeidung; 

 

 der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz; 
 

 die Wahrung der Vertraulichkeit; 

 



 die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) nieder-

gelegten Grundsätze der Warenverkehrsfreiheit und der Dienstleistungsfrei-

heit.  

 

2.2 Berücksichtigung nachhaltiger Ziele bei der Beschaffung 

 

Zur Erreichung der nachhaltigen Ziele der Landesregierung werden bei der Be-

schaffung von Liefer- und Dienstleistungen qualitative, innovative, soziale, um-

weltbezogene und wirtschaftliche Aspekte nach Maßgabe dieser Verwaltungsvor-

schrift berücksichtigt. 

 

2.3 Wechsel der Unternehmen 

 

In Fällen, bei denen kein offenes Verfahren beziehungsweise keine öffentliche 

Ausschreibung beziehungsweise keine Verfahrensart mit Teilnahmewettbewerb 

erfolgt, soll bei wiederkehrenden Beschaffungen der Kreis der geeigneten Unter-

nehmen, die zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden, regelmäßig ge-

wechselt werden. In sachlich begründeten Fällen sind Ausnahmen möglich. 

 

2.4 Vermeidung von Interessenkonflikten 

 

Gemäß § 6 der Vergabeverordnung (VgV) beziehungsweise § 4 UVgO dürfen 

Personen, bei denen ein Interessenkonflikt besteht, am Vergabeverfahren nicht 

mitwirken.  

 

2.5 Mitwirkung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens 

 

Wirken Unternehmen oder Personen, die nicht Auftraggeber sind, an der Vorbe-

reitung eines Vergabeverfahrens mit, so ist § 7 VgV beziehungsweise § 5 UVgO 

zu beachten.  

 

3 Angemessene Beteiligung des Mittelstandes an öffentlichen Aufträgen 

 

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sind mittelständische Interessen vornehm-

lich zu berücksichtigen. Zur mittelständischen Wirtschaft gehören kleine und mitt-

lere Unternehmen (KMU), die weniger als 250 Beschäftigte haben und die entwe-

der einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro erzielen oder deren 

Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Millionen Euro beläuft. Es gilt hierfür 

die KMU-Definition der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 



6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen 

und mittleren Unternehmen (ABI. L 124 vom 20. Mai 2003, S. 36) in der jeweils 

geltenden Fassung.  

 

Um die Belange des Mittelstandes angemessen zu berücksichtigen, bestehen 

folgende Möglichkeiten: 

 

a) Vorabbekanntmachung einer beabsichtigten Auftragsbekanntmachung in ge-

eigneten Fällen, damit KMU sich rechtzeitig auf die angekündigte Ausschrei-

bung einstellen können;  

 

b) Berücksichtigung von kleineren Büroorganisationen und Berufsanfängern bei 

der Vergabe von Dienstleistungen;  

 

c) Aufforderung von KMU zur Angebotsabgabe, soweit die Wahl des Vergabe-

verfahrens und die Art der zu vergebenden Leistung es zulässt (siehe Num-

mer 8.2 und 8.3); 

 

d) angemessene Vergütung für die Erstellung von Unterlagen, deren quantitati-

ver und qualitativer Umfang über das übliche Maß hinausgeht (siehe Num-

mer 8.11); 

 

e) bei geeigneten öffentlichen Aufträgen Abschluss von Rahmenvereinbarun-

gen mit einem oder mehreren Unternehmen (siehe Nummer 8.6); 

 

f) Verwendung von funktionalen Leistungsbeschreibungen (Nummer 10.2), um 

insbesondere KMU die Möglichkeit zu geben, neue innovative Produkte und 

Dienstleistungen zu entwickeln und anzubieten; 

 

g) Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Form von Losen (siehe Nummer 11.1); 

 

h) Schaffung von Spielraum für innovative KMU durch das Zulassen von Ne-

benangeboten (siehe Nummer 11.2);  

 

i) Hinweis in der Auftragsbekanntmachung auf die Möglichkeit, dass KMU Ge-

meinschaften bei der Bewerbung und beim Bieten sowie auftragnehmende 

Arbeitsgemeinschaften bilden können (siehe Nummer 12.3); 

 



j) Hinweis in der Auftragsbekanntmachung auf die Möglichkeit, Unteraufträge 

zu vergeben (siehe Nummer 12.4); 

 

k) Festlegung von Eignungs- und Zuschlagskriterien, die KMU nicht benachteili-

gen beziehungsweise überfordern, wie zum Beispiel zu hohe Anforderungen 

an die finanzielle Leistungsfähigkeit;  

 

l) die Eintragung in ein amtliches Verzeichnis als Nachweis der Eignung (siehe 

Nummer 13.2.1); 

 

m) Nachweis der Eignung vornehmlich durch Eigenerklärungen zur Verringe-

rung des Bürokratieaufwandes (siehe Nummer 13.2.1); 

 

n) Anerkennung von Präqualifizierungszertifikaten zur Verringerung des Büro-

kratieaufwandes (Nummer 13.2.1);  

 

o) sorgfältige Überprüfung von Angeboten hinsichtlich einer realistisch und aus-

kömmlichen Kalkulation, um den Bestand von KMU nicht durch Dumpingan-

gebote zu gefährden (siehe Nummer 13.3);  

 

p) Gewährung von ausreichenden Fristen für die Bearbeitung und Abgabe der 

Angebote (§ 13 Absatz 1 UVgO);  

 

q) Verzicht auf Sicherheitsleistungen (§ 21 Absatz 5 UVgO) beziehungsweise 

Einforderung von Sicherheitsleistungen erst ab einem Auftragswert von 

50 000 Euro (§ 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung 

von Leistungen - VOL/B); 

 

r) Verbesserung der Zahlungsmodalitäten, zum Beispiel durch Vereinbarung 

von kürzeren Zahlungsfristen als „binnen 30 Tagen“ (§ 17 Nummer 1 VOL/B) 

oder durch Vereinbarung von Abschlagszahlungen (§ 17 Nummer 2 VOL/B). 

 

4 Ablauf des Vergabeverfahrens 

 

Ein Vergabeverfahren läuft in der Regel in folgenden Schritten ab - Abweichun-

gen können sich je nach gewähltem Vergabeverfahren ergeben: 

 

a) Festlegung des Beschaffungsbedarfs durch Beschreibung einer Leistung o-

der eines Produktes, Klärung der Finanzierung; 



 

b) Schätzung des Auftragswertes nach § 3 VgV, Prüfung ob EU-weite Aus-

schreibung erfolgen muss; 

 

c) Wahl der Verfahrensart; 

 

d) Festlegung, ob eine Losbildung erfolgt oder hiervon abgesehen wird; 

 

e) Festlegung, ob Nebenangebote zugelassen werden; 

 

f) Vorbereitung des Verfahrens und der Vergabeunterlagen; 

 

g) gegebenenfalls Vorinformation, Auftragsbekanntmachung, Aufruf zum Teil-

nahmewettbewerb; 

 

h) gegebenenfalls Beantwortung von Fragen, Eingang der Teilnahmeanträge; 

 

i) gegebenenfalls Prüfung der Teilnahmeanträge, Auswahl, welche Bewerber 

zur Teilnahme aufgefordert werden, Eignungsprüfung; 

 

j) Eingang der Angebote, Prüfung der Angebote, gegebenenfalls Nachfordern 

von Unterlagen, gegebenenfalls Aufklärung des Angebotsinhalts; 

 

k) gegebenenfalls Verhandlungen mit den Bietern über Angebote im Verhand-

lungsverfahren, im wettbewerblichen Dialog oder bei der Verhandlungsver-

gabe; 

 

l) Wertung der Angebote; 

 

m)  Informations- und Wartepflicht (ab den EU-Schwellenwerten); 

 

n) Zuschlagserteilung; 

 

o) Bekanntmachung vergebener Aufträge, Statistik. 
 

  



5 Anzuwendende Regelungen 

 

Die für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen maßgeblichen Vergabere-

gelungen richten sich nach dem geschätzten Auftragswert und den EU-Schwel-

lenwerten.  

 

5.1 Bedarfsermittlung 

 

In einem ersten Schritt ist der Beschaffungsbedarf zu ermitteln. Dieser ist Grund-

lage der Auftragswertschätzung. Der Bedarf für eine Leistung oder ein Produkt ist 

zu ermitteln und zu formulieren. Im Weiteren sind die Investitions- und Folgekos-

ten zu schätzen und die Finanzierung zu klären. Wenn der Bedarf festgestellt 

wurde und dessen Finanzierung gesichert ist (§ 9 Absatz 2 LHO ist zu beachten), 

können die nächsten Schritte eingeleitet werden.  

 

5.2 Schätzung des Auftragswertes 

 

Die Höhe des Auftragswertes ist nach den Grundsätzen des § 3 VgV zu schät-

zen. Dabei ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung 

auszugehen. Zudem sind etwaige Optionen oder Vertragsverlängerungen zu be-

rücksichtigen. Sieht der öffentliche Auftraggeber Prämien oder Zahlungen an den 

Bewerber oder Bieter vor, sind auch diese zu berücksichtigen. Bei der Schätzung 

des Auftragswertes bleibt die Umsatzsteuer außer Betracht. 

 

Hierzu kann auch eine Markterkundung gemäß § 28 VgV beziehungsweise 

§ 20 UVgO vorgenommen werden. Die Grundlagen der Schätzung des Auftrags-

wertes sind zu dokumentieren.  

 

5.3 EU-Schwellenwerte 

 

Die maßgeblichen EU-Schwellenwerte ergeben sich aus § 106 GWB (siehe 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-und-recht/oeffentliches-

auftragswesen/grundsaetze-und-verfahren/).  

 

5.4 Anzuwendende Regelungen ab den EU-Schwellenwerten 

 

Folgende nationale Regelungen sind in ihrer jeweils geltenden Fassung bei 

Vergaben ab den EU-Schwellenwerten zu beachten: 

 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-und-recht/oeffentliches-auftragswesen/grundsaetze-und-verfahren/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-und-recht/oeffentliches-auftragswesen/grundsaetze-und-verfahren/


a) Vierter Teil des GWB; 

 

b) VgV; 

 

c) Verordnung über die Vergabe von Konzessionen (Konzessionsvergabever-

ordnung – KonzVgV); die KonzVgV trifft nähere Bestimmungen über das ein-

zuhaltende Verfahren bei der Vergabe von Bau- oder Dienstleistungskonzes-

sionen durch Konzessionsgeber; 

 

d) Verordnung über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Bereich des Ver-

kehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung (Sektorenver-

ordnung - SektVO); 

 

d) Vergabeverordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit (Vergabe-

verordnung Verteidigung und Sicherheit - VSVgV); 

 

e) Vergabestatistikverordnung – VergStatVO. 

 

5.5 Anzuwendende Regelungen unterhalb der EU-Schwellenwerte 

 

Unterhalb der EU-Schwellenwerte sind folgende Regelungen anzuwenden: 

 

a) § 55 LHO sowie die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 55 LHO in der 

jeweils geltenden Fassung; 

 

b) die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) vom 2. Februar 2017 (BAnz. AT 

07.02.2017 B1, AT 08.02.2017 B1) in der jeweils geltenden Fassung. Abwei-

chende Regelungen nach Maßgabe dieser Verwaltungsvorschrift sind zu be-

achten;  

 

c) § 4 der VergStatVO. 

 
  



5.6  Weitere Regelungen für das Vergabeverfahren  

 

Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen sind insbesondere die folgen-

den weiteren Regelungen unabhängig vom Auftragswert in der jeweils geltenden 

Fassung zu beachten: 

 

a) für Dienstleistungen das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche 

Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - 

LTMG);  

 

b) das Gesetz zur Mittelstandsförderung (MFG BW), insbesondere § 2 Absatz 2 

und § 22;  

 

c) das Landesabfallgesetz (LAbfG), insbesondere § 2; 

 

d)  das Gesetz zur Errichtung der Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg 

(BITBWG) insbesondere § 2 Absatz 1; 

 

e) die Verwaltungsvorschrift der Landesregierung und der Ministerien zur Ver-

hütung unrechtmäßiger und unlauterer Einwirkungen auf das Verwaltungs-

handeln und zur Verfolgung damit zusammenhängender Straftaten und 

Dienstvergehen (VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung); auf Nummer 

3.4.5 der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung (Anfragen an die 

Melde- und Informationsstelle, Auskünfte) wird insbesondere hingewiesen; 

 

f) bei der Beschaffung von Kraftfahrzeugen die Verwaltungsvorschrift des Fi-

nanzministeriums für den Kraftfahrzeugbetrieb des Landes (VwV Kfz); 

 

g) bei der Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen die Verwaltungs-

vorschrift des Innenministeriums und des Finanzministeriums über die Ge-

staltung und Benutzung der Telekommunikation (Dienstanschlussvorschrift - 

DAV); 

 

h) die Vorschriften zur Sicherheitsüberprüfung (Landessicherheitsüberprüfungs-

gesetz - LSÜG - und Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverordnung - 

SÜVO); 

 

i) das Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere § 81 Absatz 1 Nummer 3; 

 



j) Gemeinsame Anordnung der Ministerien zur Förderung von Tätigkeiten des 

Landes durch Leistungen Privater (AnO Sponsoring). 

 

6 Dokumentation und Vergabevermerk 

 

Das Vergabeverfahren ist von Beginn an fortlaufend in Textform nach § 126b des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stu-

fen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzel-

nen Entscheidungen festgehalten werden.  

 

Bei Vergaben ab den EU-Schwellenwerten ist ein Vergabevermerk gemäß § 8 

VgV anzufertigen. Die Mindestinhalte dieses Vergabevermerks sind in § 8 Absatz 

2 VgV beschrieben.  

 

Im Gegensatz zu den Vergaben ab den EU-Schwellenwerten genügt bei Verga-

ben unterhalb der EU-Schwellenwerte eine Dokumentation nach § 6 UVgO. 

Diese Dokumentation sollte mindestens folgende Angaben enthalten: 

 

 Die Gründe für die Anwendung der Beschränkten Ausschreibung ohne Teil-

nahmewettbewerb oder der Verhandlungsvergabe; 

 

 die Gründe für den Verzicht auf die Vergabe von Teil- und Fachlosen; 

 

 die Gründe, warum der Gegenstand des Auftrags die Vorlage von Eignungs-

nachweisen erfordert und gegebenenfalls warum in diesen Fällen Nachweise 

verlangt werden müssen, die über die Eigenerklärungen hinausgehen; 

 

 die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für 

ihre Auswahl; 

 

 die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe 

für ihre Ablehnung; 

 

 den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines 

Angebotes; 

 

 gegebenenfalls die Gründe, aus denen der Auftraggeber auf die Vergabe ei-

nes Auftrages oder einer Rahmenvereinbarung verzichtet hat. 

 



Bei der Vergabedokumentation kann der digitale Vergabevermerk der Staatlichen 

Vermögens- und Hochbauverwaltung (siehe http://www.vbv.baden-wuerttem-

berg.de/pb/%2cLde/Startseite/Service/Digitaler+Vergabever-

merk?QUERYSTRING=vergabevermerk)1 verwendet werden.  

 

7 Vertraulichkeit und Kommunikation im Vergabeverfahren (eVergabe) 

 

7.1 Wahrung der Vertraulichkeit 

 

Der Auftraggeber muss gemäß § 5 Absatz 2 VgV beziehungsweise § 3 Absatz 2 

UVgO bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und der Speiche-

rung von Informationen die Integrität der Daten und die Vertraulichkeit der Inte-

ressensbekundungen, Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Ange-

bote einschließlich ihrer Anlagen gewährleisten. Integrität bezeichnet die Korrekt-

heit beziehungsweise Unversehrtheit von Daten. Es muss sichergestellt sein, 

dass die übermittelten Daten vollständig und unverändert bleiben beziehungs-

weise nach Übermittlung nicht abgeändert oder manipuliert werden können. Die 

Gewährleistung der Vertraulichkeit der Interessensbekundungen, Interessensbe-

stätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen be-

deutet, dass diese Dokumente weder an Personen, die nicht unmittelbar mit dem 

Vergabeverfahren befasst sind, weitergeleitet werden dürfen noch, dass Unbe-

fugte Zugriff auf diese Unterlagen erhalten.  

 

Erst zum Öffnungstermin dürfen Angebote zugänglich sein. Die Teilnahmean-

träge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen sowie die Dokumentation über 

Öffnung und Wertung der Teilnahmeanträge und Angebote sind auch nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens vertraulich zu behandeln.  

 

7.2 Grundsätze der Kommunikation 

 

Für die Kommunikation zwischen Auftraggeber und Interessenten beziehungs-

weise Bietern im Vergabeverfahren sind ab den EU-Schwellenwerten die §§ 9 bis 

12, 40, 41, 53, 54 und 81 VgV zu beachten. Unterhalb der EU-Schwellenwerte 

gelten §§ 7 und 38 UVgO sowie §§ 10 bis 12 VgV entsprechend (§ 7 Absatz 4 

UVgO). 

 

Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem 

Vergabeverfahren sind elektronische Mittel zu verwenden. Die elektronischen 

                                            
1 Zur Installation des digitalen Vergabevermerks sind Administratorrechte notwendig. 

http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/%2cLde/Startseite/Service/Digitaler+Vergabevermerk?QUERYSTRING=vergabevermerk
http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/%2cLde/Startseite/Service/Digitaler+Vergabevermerk?QUERYSTRING=vergabevermerk
http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/%2cLde/Startseite/Service/Digitaler+Vergabevermerk?QUERYSTRING=vergabevermerk


Mittel und deren technische Merkmale müssen allgemein verfügbar, nichtdiskri-

minierend und mit allgemein verbreiteten Geräten und Programmen der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie kompatibel sein. Die Kommunikation in 

einem Vergabeverfahren kann auch mündlich erfolgen, wenn sie nicht die Bereit-

stellung der Vergabeunterlagen, die Einreichung der Teilnahmeanträge oder die 

Einreichung der Angebote betrifft und wenn sie ausreichend und in geeigneter 

Weise dokumentiert wird. 

 

7.3 Registrierung 

 

In der Auftragsbekanntmachung muss die Internetadresse, unter der die Verga-

beunterlagen abgerufen werden können, angegeben werden. Interessenten müs-

sen die Vergabeunterlagen gemäß § 9 Absatz 3 Satz 2 VgV, § 7 Absatz 3 Satz 2 

UVgO direkt ohne Registrierung herunterladen können. Es wird empfohlen Inte-

ressenten darauf hinzuweisen, dass sie sich im eigenen Interesse gemäß § 9 Ab-

satz 3 Satz 1 VgV, § 7 Absatz 3 Satz 2 UVgO freiwillig registrieren. Bieter sollen 

vor dem Abruf der Vergabeunterlagen darauf hingewiesen werden, dass sie für 

den Fall, dass sie sich nicht registrieren lassen, sich regelmäßig über ergän-

zende Bieterinformationen informieren müssen (Holschuld des Bieters). 

 

7.4 Bereitstellung der Vergabeunterlagen 

 

Für die Bereitstellung der Vergabeunterlagen gilt § 41 Absatz 1 VgV beziehungs-

weise § 29 Absatz 1 UVgO. Die Vergabeunterlagen müssen unentgeltlich (hin-

sichtlich des Zugangs und Abrufs der Unterlagen), uneingeschränkt, vollständig 

und direkt ohne Registrierung heruntergeladen werden können. Liegen die Vo-

raussetzungen des § 41 Absatz 2 VgV beziehungsweise § 29 Absatz 2 UVgO 

vor, kann der Auftraggeber die Vergabeunterlagen auf einem anderen geeigne-

ten Weg übermitteln. Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung an, 

welche Maßnahmen er zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen anwen-

det und wie auf die Vergabeunterlagen zugegriffen werden kann. Als vertraulich 

sind insbesondere alle Geschäfts- und Betriebsgeheimisse des Auftraggebers 

anzusehen. In solchen Fällen ist der Auftraggeber gehalten, besonders auf die 

eingeschränkte Verwendungsmöglichkeit der Unterlagen hinzuweisen.  

 

Bei Vergaben ab den EU-Schwellenwerten sind gemäß § 40 VgV die Auftragsbe-

kanntmachungen, Vorinformationen, Vergabebekanntmachungen und Bekannt-



machungen über Auftragsänderungen dem Amt für Veröffentlichungen der Euro-

päischen Union mit elektronischen Mitteln zu übermitteln. Die weitere Abwicklung 

der eVergabe muss der Auftraggeber selbst gewährleisten. 

 

7.5  Entgegennahme von elektronischen Angeboten und Teilnahmeanträgen 

 

Elektronisch übermittelte Angebote und Teilnahmeanträge sind gemäß § 54 und 

§ 55 Absatz 1 VgV beziehungsweise § 39 UVgO auf geeignete Weise zu kenn-

zeichnen und verschlüsselt zu speichern. Die in §§ 10 und 11 VgV aufgestellten 

Anforderungen an die elektronischen Mittel sind zu beachten. Es muss technisch 

ausgeschlossen sein, dass jemand vor dem Öffnungstermin Kenntnis von den 

Inhalten der Angebote nehmen kann.  

 

7.6  Übergangsvorschriften für Vergaben ab den EU-Schwellenwerten 

 

Soweit keine Ausnahme nach § 53 Absatz 2 bis 4 VgV vorliegt, sind gemäß 

§ 81 VgV spätestens ab dem 18. Oktober 2018 für die Vergabe öffentlicher Auf-

träge ab den EU-Schwellenwerten elektronische Mittel im Sinne des § 10 VgV 

von allen Beteiligten verbindlich vorzugeben und zu verwenden.  

 

Die Auftragsbekanntmachung und die Bereitstellung von Vergabeunterlagen sind 

bereits seit dem 18. April 2016 mit elektronischen Mittel im Sinne des § 10 VgV 

zu übermitteln und bereit zu stellen.  

 

7.7  Übergangsfristen für Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte 

 

Bis 30. Juni 2019 legt der Auftraggeber nach § 38 Absatz 1 UVgO fest, in wel-

cher Form Teilnahmeanträge und Angebote einzureichen sind. Abweichend von 

§ 39 Satz 1 UVgO und § 40 Absatz 2 Satz 1 UVgO können bis 30. Juni 2019 au-

ßerdem elektronisch übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote unverschlüs-

selt gespeichert und Angebote auch von einer Vertreterin beziehungsweise ei-

nem Vertreter des Auftraggebers geöffnet werden. Dabei ist der Vertraulichkeits-

grundsatz (Nummer 7.1) zu beachten.  

 

Ab dem 1. Juli 2019 muss der Auftraggeber elektronisch übermittelte Teilnahme-

anträge und Angebote akzeptieren, auch wenn er eine andere Form vorgegeben 

hat (§ 38 Absatz 2 UVgO).  

 



Ab dem 1. Januar 2020 hat der Auftraggeber vorzugeben, dass Teilnahmean-

träge und Angebote ausschließlich mithilfe elektronischer Mittel zu übermitteln 

sind. Das gilt gemäß § 38 Absatz 4 UVgO nicht, wenn  

 

 der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer 25 000 Euro nicht über-

schreitet oder 

 

 eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder eine Ver-

handlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt wird. 

 

Dasselbe gilt für die sonstige Kommunikation nach § 7 UVgO, insbesondere für 

Bieterfragen und deren Beantwortung. Die Pflicht, dass Angebote ausschließlich 

mithilfe elektronischer Mittel zu übermitteln sind, gilt gemäß § 38 Absatz 5 UVgO 

außerdem nicht, wenn zugleich physische oder maßstabsgetreue Modelle einzu-

reichen sind, die nicht elektronisch übermittelt werden können. Diese Ausnahme 

bezieht sich nicht auf die sonstige Kommunikation im Vergabeverfahren nach 

§ 7 UVgO. In diesen Ausnahmefällen erfolgt die Kommunikation auf dem Post-

weg, mittels Fax oder auf sonstige geeignete Weise. 

 

8  Wahl der richtigen Verfahrensart 

 

8.1 Grundsatz  

 

Bei der Wahl der richtigen Verfahrensart gelten ab den EU-Schwellenwerten die 

Grundsätze der §§ 119, 120 GWB, § 14 VgV, unterhalb der EU-Schwellenwerte 

die Grundsätze des § 8 UVgO. Die Vergabe von öffentlichen Liefer- und Dienst-

leistungen erfolgt danach nach Wahl im offenen Verfahren oder im nicht offenen 

Verfahren mit Teilnahmewettbewerb ab den EU-Schwellenwerten beziehungs-

weise in Öffentlicher Ausschreibung oder Beschränkter Ausschreibung mit Teil-

nahmewettbewerb unterhalb der EU-Schwellenwerte, sofern § 55 LHO, § 49 ff. 

UVgO oder die folgenden Regelungen keine Ausnahme vorsehen.  

 

Die Grundsätze der einzelnen Verfahrensarten sind ab den EU-Schwellenwerten 

in den §§ 15 bis 19 VgV und unterhalb der EU-Schwellenwerte in den §§ 9 bis 12 

UVgO beschrieben.  

 

Die einzelnen Verfahrensarten und die maßgeblichen Schwellenwerte sind in ei-

ner Arbeitshilfe auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums (www.wm.ba-

den-wuerttemberg.de/beschaffung-land/) dargestellt. 

http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/beschaffung-land/
http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/beschaffung-land/


 

8.2 Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb  

 

Neben den in § 8 Absatz 3 UVgO geregelten Voraussetzungen für eine Be-

schränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb ist bei Vergaben unterhalb 

der EU-Schwellenwerte eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewett-

bewerb auch dann zulässig, wenn der Auftragswert voraussichtlich nicht mehr als 

100 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) beträgt. Das Verfahren bei einer Beschränk-

ten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb ist in § 11 UVgO geregelt.  

 

8.3 Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb  

 

Neben den in § 8 Absatz 4 UVgO geregelten Voraussetzungen für eine Verhand-

lungsvergabe ist bei Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte eine Verhand-

lungsvergabe auch dann zulässig, wenn der Auftragswert voraussichtlich 

50.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigt. 

 

Im Gegensatz zur Öffentlichen und Beschränkten Ausschreibung kann der Auf-

traggeber mit den ausgewählten Unternehmen über die von ihnen eingereichten 

Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, 

mit dem Ziel verhandeln, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Eine Verhand-

lung ist auch ohne Einreichung eines Erstangebots möglich. Dabei darf über den 

gesamten Angebotsinhalt und insbesondere über den Preis verhandelt werden 

mit Ausnahme der vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen festgelegten 

Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien. Beabsichtigt der Auftraggeber, 

nach geführten Verhandlungen diese abzuschließen, so unterrichtet er die Bieter 

und legt eine einheitliche Frist für die Einreichung der endgültigen Angebote, 

über die nicht mehr verhandelt werden darf, fest. Das Verfahren bei einer Ver-

handlungsvergabe ist im Übrigen in § 12 UVgO geregelt. Demnach kann der Zu-

schlag auch ohne zuvor verhandelt zu haben gemäß § 12 Absatz 4 Satz 2 UVgO 

erteilt werden.  

 

8.4 Wettbewerblicher Dialog  

 

Der wettbewerbliche Dialog ist nur bei besonders komplexen Aufträgen möglich. 

Ein öffentlicher Auftrag gilt als besonders komplex, wenn der Auftraggeber objek-

tiv nicht in der Lage ist, technische Spezifikationen zur Erfüllung seiner Bedürf-

nisse und Anforderungen oder die rechtlichen oder finanziellen Konditionen des 

Vorhabens anzugeben. Der wettbewerbliche Dialog eignet sich auch, wenn eine 



innovative Lösung gesucht wird. Die Einzelheiten ergeben sich aus § 18 VgV. 

Anders als bei der Innovationspartnerschaft (§ 19 VgV) richtet sich die Beschaf-

fung beim wettbewerblichen Dialog nicht auf etwas Neuartiges, sondern auf eine 

Anpassung auf dem Markt vorhandener Lösungen, die den Bedürfnissen des 

Auftraggebers genügen. 

 

Unterhalb der EU-Schwellenwerte deckt die Verhandlungsvergabe ohne Teilnah-

mewettbewerb die Verfahrensart des Wettbewerblichen Dialogs ab. Nach § 12 

Absatz 2 UVgO darf der Auftraggeber unmittelbar mit den Unternehmen auch 

ohne Vorlage eines Erstangebots verhandeln. 

 

8.5 Innovationspartnerschaft (nur ab den EU-Schwellenwerten) 

 

Die Innovationspartnerschaft stellt ein Verhandlungsverfahren dar, welches zu 

einem sehr frühen Stadium beginnt. Das Verfahren ermöglicht es dem Auftragge-

ber, eine langfristige Innovationspartnerschaft für die Entwicklung und den an-

schließenden Erwerb neuer innovativer Produkte und Dienstleistungen einzuge-

hen, ohne dass danach ein erneutes Vergabeverfahren für die Beschaffung des 

Produktes oder der Dienstleistung durchgeführt wird. Voraussetzung ist, dass der 

Beschaffungsbedarf nicht durch bereits auf dem Markt verfügbare Produkte oder 

Dienstleistungen gedeckt werden kann. Die Einzelheiten ergeben sich aus 

§ 19 VgV. 

 

8.6 Rahmenvereinbarungen (mit einem oder mehreren Unternehmen) 

 

Der Abschluss von Rahmenvereinbarungen gemäß § 21 VgV und § 15 UVgO ist 

bei wiederkehrenden gleichartigen Beschaffungen zu empfehlen, bei denen der 

tatsächliche Bedarf noch nicht konkret bekannt ist, sich aber die Größenordnung 

eingrenzen lässt. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen ist so genau wie 

möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht abschließend 

festgelegt zu werden. Rahmenvereinbarungen ermöglichen dem Auftraggeber 

über ein zweistufiges Verfahren eine verfahrensrechtlich vereinfachte Auftrags-

vergabe. In der ersten Stufe, der Ausschreibung der Rahmenvereinbarung durch 

eine der in Nummern 8.1 bis 8.4 genannten Vergabearten, wird ein rechtlicher 

Rahmen für die nachfolgenden Einzelaufträge festgeschrieben. Dabei müssen 

zum Beispiel Liefermenge, Lieferzeitpunkt und in der Regel der Lieferpreis noch 

nicht abschließend festgelegt werden. In der zweiten Stufe, also während der 

Laufzeit der Rahmenvereinbarung, werden auf Grundlage der Rahmenvereinba-

rung die Einzelbeschaffungen vorgenommen; Liefermenge, Lieferzeitpunkt und 



Lieferpreis sind zu konkretisieren. Die Erteilung von Einzelaufträgen ist nur zuläs-

sig zwischen den in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterla-

gen genannten Auftraggebern und den Unternehmen, mit denen Rahmenverein-

barungen abgeschlossen wurden. Es dürfen keine wesentlichen Änderungen an 

den Bedingungen der Rahmenvereinbarung vorgenommen werden. 

 

Bei Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen wird in 

der ersten Stufe ein Wettbewerb zur Teilnahme an der Rahmenvereinbarung 

durchgeführt und mit den ausgewählten Unternehmen der sogenannte Lieferan-

tenpool gebildet. Die Vergabe der Einzelaufträge im Wettbewerb erfolgt dann in 

der zweiten Stufe über Einzelrealisationswettbewerbe (Miniwettbewerbe) gemäß 

§ 21 Absatz 4 und 5 VgV, zum Beispiel in Form einer einfachen Preisabfrage. 

 

Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf ab den EU-Schwellenwerten höchs-

tens vier Jahre, unterhalb der EU-Schwellenwerte höchstens sechs Jahre betra-

gen, es sei denn, es liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung begrün-

deter Sonderfall vor. 

 

8.7 Direktauftrag 

 

Abweichend von § 14 UVgO können Liefer- und Dienstleistungen unter Berück-

sichtigung der Haushaltsgrundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne 

ein Vergabeverfahren beschafft werden, wenn der voraussichtliche Auftragswert 

den Betrag von 5 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigt. Zwischen den 

beauftragten Unternehmen soll gewechselt werden. Es empfiehlt sich, eine 

Markterkundung vorab durchzuführen und zu dokumentieren. Die Vertragsbedin-

gungen nach Nummer 12.1.2 sind zu nennen. 

 

Diese Ausnahme gilt nicht für die Gegenstände, die der gemeinsamen Beschaf-

fung unterliegen. 

 

8.8. Vergabe freiberuflicher Leistungen  

 

Öffentliche Aufträge über Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätig-

keit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden 

(siehe Fußnote 2 zu § 50 UVgO), sind unterhalb der EU Schwellenwerte grund-

sätzlich im Wettbewerb zu vergeben. Dabei ist ohne Bindung an die übrigen Vor-

schriften der UVgO so viel Wettbewerb zu schaffen, wie dies nach der Natur des 

Geschäfts oder nach den besonderen Umständen möglich ist, § 50 UVgO. Es 



sind unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze von Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit und aus Wettbewerbsgründen eine Markterkundung durchzuführen 

oder mehrere Vergleichsangebote einzuholen, es sei denn im Einzelfall rechtferti-

gen die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände, dass nur ein Unterneh-

men zur Angebotsabgabe aufgefordert wird. Dabei kann sich der Auftraggeber 

an der Regelung in § 12 Absatz 3 UVgO orientieren.  

 

Die Vorschriften zur Dokumentation von Vergabeverfahren in § 6 UVgO sind 

auch für den Bereich der Vergabe freiberuflicher Leistungen anzuwenden.  

 

Im Bereich der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Würt-

temberg gelten zusätzlich die Richtlinien für die Beteiligung freiberuflich Tätiger 

an Baumaßnahmen des Landes und des Bundes (RifT). Im Bereich der Straßen-

bauverwaltung des Verkehrsministeriums gilt zusätzlich das Handbuch für die 

Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen im Straßen- und Brü-

ckenbau (HVA F-StB). 

 

Im Bereich der Raumplanung, des Städtebaus, der Landschafts- und Freiraum-

planung, des Bauwesens oder der Datenverarbeitung kann es sich anbieten, Pla-

nungswettbewerbe durchzuführen. Bei Planungsleistungen sind § 69 ff. VgV und 

§ 52 UVgO zu beachten.  

 

Die Ausnahmetatbestände des § 116 Absatz 1 GWB für bestimmte Rechtsdienst-, 

Forschungs- und Entwicklungsleistungen gelten unterhalb der EU-Schwellenwerte 

entsprechend, das heißt die Regelungen des Vergaberechts müssen nicht ange-

wandt werden.  

 

8.9 Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und andere besondere Dienst-

leistungen  

 

Für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und andere besondere 

Dienstleistungen gilt § 49 UVgO. Abweichend von § 8 Absatz 2 UVgO steht dem 

Auftraggeber für die Vergabe öffentlicher Aufträge über soziale und andere be-

sondere Dienstleistungen im Sinne von § 130 Absatz 1 GWB neben der Öffentli-

chen Ausschreibung und der Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbe-

werb stets auch die Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb nach seiner 

Wahl zur Verfügung. Beispiele für soziale und andere besondere Dienstleistun-

gen im Sinne § 49 UVgO finden sich im Anhang XIV der Richtlinie 2014/24/EU 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32014L0024).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32014L0024


 

8.10 Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen 

 

Die Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträ-

gen ab den EU-Schwellenwerten richtet sich nach der VSVgV. Die Vergabe von 

Liefer- und Dienstleistungsaufträgen erfolgt im nicht offenen Verfahren oder im 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. In begründeten Ausnahmefäl-

len ist ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb oder ein wettbe-

werblicher Dialog zulässig. Verhandlungen im nicht offenen Verfahren sind unzu-

lässig. 

 

Die Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträ-

gen unterhalb der EU-Schwellenwerte richtet sich nach § 51 UVgO. Dem öffentli-

chen Auftraggeber stehen für die Vergabe von verteidigungs- oder sicher-

heitsspezifischen öffentlichen Aufträgen die Beschränkte Ausschreibung mit oder 

ohne Teilnahmewettbewerb oder die Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teil-

nahmewettbewerb nach seiner Wahl zur Verfügung. 

 

8.11 Vergütung für die Erstellung zusätzlicher Unterlagen 

 

Grundsätzlich werden den Unternehmen für die Ausarbeitung von Bewerbungs- 

oder Angebotsunterlagen keine Kosten erstattet. Ist es erforderlich, von den Un-

ternehmen außerhalb von Planungswettbewerben im Rahmen der Angebotser-

stellung zusätzliche Unterlagen, wie eigenständige Entwürfe, Pläne, Zeichnun-

gen oder Berechnungen anzufordern, die nicht üblicherweise zur Ausarbeitung 

der Bewerbungs- oder Angebotsunterlagen gehören, sondern ein derartiges zeit-

liches Ausmaß annehmen oder eine Qualität erfordern, dass sie aus dem Rah-

men des Üblichen herausfallen, sind diese Leistungen angemessen zu vergüten 

(analog § 77 Absatz 2 VgV, § 632 Absatz 2 BGB). Die Angemessenheit richtet 

sich nach Art, Umfang und Kosten der damit verbundenen Arbeit.  

 

Die Vergütung ist einheitlich für alle Unternehmen festzusetzen und den Unter-

nehmen vor Ausarbeitung der zusätzlichen Unterlagen zur Kenntnis zu geben. 

Die Vergütung kann entweder mit der Auftragsbekanntmachung oder mit der Auf-

forderung zu Verhandlungen festgesetzt werden.  

 

Es empfiehlt sich, in diesen Fällen in einem zweistufigen Verfahren zunächst 

eine größere Zahl von Unternehmen aufzufordern, sich mit den üblichen Unterla-



gen (Angebot, Referenzen) zu bewerben (Teilnahmewettbewerb). In einer zwei-

ten Stufe werden im Rahmen der Verhandlungen zur Auftragsvergabe geeignet 

erscheinende bietende Unternehmen aufgefordert, zusätzliche Unterlagen aus-

zuarbeiten, die angemessen vergütet werden können.  

 

8.12 Auftragsänderungen 

 

Für die Änderung eines öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsauftrags ohne 

Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens gilt ab den EU-Schwellenwerten 

§ 132 GWB, unterhalb der EU-Schwellenwerte § 47 UVgO. 

 

8.13 Verfahrensarten bei besonderen Unternehmen 

 

8.13.1 Anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen, Blindenwerkstätten und Inklu-

sionsbetriebe als bevorzugte Unternehmen 

 

Die Dienststellen des Landes sind nach §§ 224 und 226 Sozialgesetzbuch - 

Neuntes Buch (SGB IX) verpflichtet, Aufträge, die von anerkannten Werkstätten 

für behinderte Menschen nach §§ 219 Absatz 1, 225 SGB IX oder Blindenwerk-

stätten nach § 226 SGB IX ausgeführt werden können, bevorzugt diesen anzu-

bieten. Nach § 224 Absatz 2 SGB IX ist diese Vorschrift auch auf Inklusionsbe-

triebe nach § 215 SGB IX anzuwenden. 

 

Gleiches gilt für Einrichtungen in anderen Staaten, die nach den rechtlichen Best-

immungen mit den vorgenannten deutschen Einrichtungen vergleichbar sind. Vo-

raussetzung ist gemäß § 118 Absatz 2 GWB, dass mindestens 30 Prozent der in 

diesen Werkstätten oder Unternehmen Beschäftigten Menschen mit Behinderung 

oder benachteiligte Personen sind. 

 

Eine Ausschreibung kann gemäß § 118 Absatz 1 GWB ausschließlich auf aner-

kannte Werkstätten für behinderte Menschen und Blindenwerkstätten oder Sozi-

alunternehmen beschränkt werden, hierunter fallen auch Inklusionsbetriebe nach 

§ 215 SGB IX. In diesem Fall kann der Auftrag bei Vergaben unterhalb der EU-

Schwellenwerte durch eine Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewett-

bewerb vergeben werden, § 8 Absatz 4 Nummer 16a UVgO.  

 

Ist die Ausschreibung nicht nur auf anerkannte Werkstätten für behinderte Men-

schen, Blindenwerkstätten und Inklusionsbetriebe beschränkt, so ist einem Ange-



bot eines bevorzugten Unternehmens der Zuschlag zu erteilen, wenn es mindes-

tens so wirtschaftlich ist wie das ansonsten wirtschaftlichste Angebot eines bie-

tenden Unternehmens. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Angebote 

wird der von dem bevorzugten Unternehmen angebotene Preis mit einem Ab-

schlag von 15 Prozent berücksichtigt. 

 

Ein Verzeichnis der anerkannten Werkstätten und deren Produkte und Dienstleis-

tungen ist im Internet unter www.arbeitsagentur.de veröffentlicht. Ein Verzeichnis 

der baden-württembergischen Inklusionsbetriebe und deren Produkte und 

Dienstleistungen ist im Internet unter www.iubw.de/unternehmen/ veröffentlicht. 

 

Zum Nachweis der Eigenschaft als bevorzugtes Unternehmen ist den Vergabe-

stellen bis zum Angebotstermin vorzulegen: 

  

a) bei Werkstätten für behinderte Menschen die von der Bundesagentur für Ar-

beit nach § 225 SGB IX ausgesprochene Anerkennung; 

 

b) bei Blindenwerkstätten die Anerkennung im Sinne der §§ 5 und 13 des Blin-

denwarenvertriebsgesetzes (BliwaG). Das BliwaG wurde durch Artikel 30 des 

zweiten Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere der 

mittelständischen Wirtschaft (BGBl. I 2007 S. 2246) mit Wirkung zum 

14. September 2007 aufgehoben. Blindenwerkstätten, die am 13. Septem-

ber 2007 staatlich anerkannt waren, genießen gemäß § 226 SGB IX in Ver-

bindung mit § 224 SGB IX bei der Auftragsvergabe durch die öffentliche 

Hand Bestandsschutz; 
 

c) bei Inklusionsbetrieben die Vorlage einer Bescheinigung des Integrationsam-

tes des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales, dass es sich um ei-

nen Inklusionsbetrieb nach § 215 SGB IX handelt; 

 

d) bei bietenden ausländischen Unternehmen die Vorlage einer Bescheinigung 

einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunftslan-

des der Einrichtung. Wird eine solche Bescheinigung in dem betreffenden 

Land nicht ausgestellt, so kann sie durch eine eidesstattliche Erklärung er-

setzt werden, die die betreffende Einrichtung vor einer Gerichts- oder Verwal-

tungsbehörde, einem Notar oder jeder anderen befugten Behörde des betref-

fenden Staates abgibt. In den Staaten, in denen es eine derartige eidesstattli-

che Erklärung nicht gibt, kann dies durch eine feierliche Erklärung ersetzt 

werden. Die Echtheit der eidesstattlichen oder feierlichen Erklärung ist durch 

die zuständige Behörde oder den Notar zu bescheinigen. 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.iubw.de/unternehmen/


 

8.13.2 Justizvollzugsanstalten 

 

Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg sind unselbständige Untergliede-

rungen des Landes. Leistungen, die von Justizvollzugsanstalten in Baden-Würt-

temberg im Rahmen der Gefangenenarbeit angeboten werden, können daher 

vom Land im Wege der Eigenerledigung außerhalb des Vergaberechts vergeben 

werden. Für die landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts nach Nummer 1.2 wäre im Einzelfall zu prüfen, ob die Voraussetzungen 

für eine Vergabe nach § 108 GWB vorliegen. 

 

Das Justizministerium unterrichtet die Dienststellen, welche Leistungen von den 

Justizvollzugsanstalten Baden-Württemberg erbracht werden. 

 

8.14 Benennung geeigneter Unternehmen 

 

Die IHK-Auftragsberatungsstelle Baden-Württemberg, Jägerstraße 30, 

70174 Stuttgart, Telefon 0711/2005-1543 oder -1542, Telefax 0711/ 2005 

601528, E-Mail: auftragsberatung@stuttgart.ihk.de, benennt Auftraggebern auf 

Anfrage gezielt fachkundige und leistungsfähige Unternehmen, die für den Auf-

trag geeignet erscheinen. Informationen zum Benennungsverfahren sowie ein in-

teraktives Anfrageformular (Benennungsformular) sind zu finden unter www.stutt-

gart.ihk.de, Auftragsberatungsstelle. 

 

9 Vergabeservice des Logistikzentrums Baden-Württemberg (LZBW) bei Ein-

zelbeschaffungen 

 

Für Bedarfsgegenstände, die nicht der gemeinsamen Beschaffung gemäß Num-

mer 17 unterliegen, können die Auftraggeber das LZBW mit der Durchführung 

von Ausschreibungsverfahren sowie bei Bedarf auch mit der Aufbereitung und 

Bereitstellung der Ausschreibungsergebnisse in Form elektronischer Kataloge 

beauftragen. Dies gilt auch bei Vertragsgestaltungen und -verhandlungen. Nach 

§ 120 Absatz 4 GWB können öffentliche Aufträge zur Ausübung zentraler Be-

schaffungstätigkeiten an das LZBW vergeben werden, ohne ein Vergabeverfah-

ren durchzuführen. Derartige Dienstleistungsaufträge können auch Beratungs- 

und Unterstützungsleistungen bei der Vorbereitung oder Durchführung von 

Vergabeverfahren umfassen.  

 

mailto:auftragsberatung@stuttgart.ihk.de
http://www.stuttgart.ihk.de/
http://www.stuttgart.ihk.de/


Die Auftraggeber teilen dem LZBW dazu die fachlichen Leistungsvorgaben mit. 

Bei der Durchführung der Ausschreibungsverfahren folgt das LZBW den Vorga-

ben der Auftraggeber, soweit nicht vergaberechtliche Vorschriften entgegenste-

hen. Die Zuschläge werden vom LZBW nach Maßgabe des Vergaberechts im 

Einvernehmen mit den Auftraggebern erteilt.  

 

Das LZBW stellt den Auftraggebern seinen Personal- und Sachaufwand für den 

Vergabeservice in Rechnung. 

 

10  Leistungsbeschreibung, Aufgabenbeschreibung, Berücksichtigung nach-

haltiger Aspekte 

 

10.1 Leistungsbestimmungsrecht 

 

Die Auftraggeber haben bei der Definition des Auftragsgegenstands ein originä-

res Leistungsbestimmungsrecht, das heißt, sie können bestimmen „was" be-

schafft werden soll, welche Eignungs- und Zuschlagskriterien gelten und wie 

diese gewertet werden sollen.  

 

10.2 Eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibung  

 

Für die Erstellung der Leistungsbeschreibung sind § 121 GWB, § 31 VgV bezie-

hungsweise § 23 UVgO zu beachten. Die Leistungsbeschreibung ist das Kern-

stück des Vergabeverfahrens. Um Fehler zu vermeiden, sollte sie sorgfältig er-

stellt werden. Die Leistung muss so eindeutig und so erschöpfend beschrieben 

werden, dass alle bietenden Unternehmen die Beschreibung im gleichen Sinne 

verstehen und die Angebote miteinander verglichen werden können.  

 

Es gibt verschiedene Arten, Leistungen zu beschreiben: 

 

a) konventionelle Leistungsbeschreibung: Verkehrsübliche Bezeichnung nach 

Art, Beschaffenheit und Umfang; 

 

b) konstruktive Leistungsbeschreibung: Leistungsbeschreibung mit Leistungs-

verzeichnis; bei einer konstruktiven Leistungsbeschreibung wird die Leistung 

in ihre wesentlichen Merkmale und konstruktiven Einzelheiten gegliedert; 

 



c) funktionale Leistungsbeschreibung: Darstellung des Zwecks der Leistung, 

der Funktion der Leistung sowie der an die Leistung gestellten sonstigen An-

forderungen. 

 

Eine Kombination der verschiedenen Arten ist möglich. 

 

In Ausnahmefällen ist es möglich, in die Leistungsbeschreibung Eventual- bezie-

hungsweise Bedarfspositionen sowie Alternativ- beziehungsweise Wahlpositio-

nen als Optionsrecht des Auftraggebers aufzunehmen.  

 

Eine Bedarfsposition beziehungsweise Eventualposition liegt vor, wenn der Auf-

traggeber die Ausführung einer bestimmten Position nur bei Bedarf anordnet. Be-

darfs- oder Eventualpositionen sind nur in eng begrenzten Ausnahmefällen zu-

lässig, wenn ein objektives Bedürfnis hierfür vorhanden ist und der Auftraggeber 

noch keine hinreichenden Erfahrungen hat, ob und unter welchen Umständen er 

die Bedarfsleistung benötigen wird. Eine Wahl- beziehungsweise Alternativposi-

tion liegt vor, wenn zwar feststeht, dass eine bestimmte Leistung ausgeführt wer-

den soll, der Auftraggeber sich aber ein Wahlrecht über die Art und Weise der 

Ausführung vorbehalten möchte. Eine Option ist das Recht, einen bestehenden 

Vertrag durch einseitige Erklärung zu ändern, insbesondere zu verlängern, wobei 

ein Vertragspartner fest gebunden und der andere Vertragspartner frei ist, die 

Option auszuüben.  

 

Zur Leistungsbeschreibung gemäß § 31 VgV oder § 23 UVgO gehören insbeson-

dere: 

 

a) die (technischen) Daten der Ware oder Dienstleistung, die beschafft werden 

soll; wenn die Leistung einer Zertifizierung unterliegen soll, haben dies die 

bietenden Unternehmen nachzuweisen; nähere Angaben hierzu finden sich 

in der Anlage 1 der VgV (Technische Anforderungen, Begriffsbestimmun-

gen); 

 

b) die benötigte Menge, die möglichst genau anzugeben ist; bei Rahmenverein-

barungen ohne garantierte Mengenabnahme muss zumindest ein geschätz-

ter Verbrauch angegeben werden, damit die bietenden Unternehmen einen 

Anhaltspunkt für die Preiskalkulation haben; 

 

c) der Liefer- oder Ausführungsort;  

 



d) die Angabe, ob zur Auswahl der Ware Proben und/oder Muster benötigt wer-

den; bei einigen Dienstleistungen kann eine Besichtigung notwendig sein; 

wird diese erwartet, ist dies auch in der Leistungsbeschreibung zu erwähnen 

und den Vergabeunterlagen eine Besichtigungsbestätigung beizufügen; 

 

e) Angaben, ob Gerätevorführungen, Teststellungen von Geräten beim Bedarfs-

träger oder Testmessungen im Rahmen des Vergabeverfahrens vorgesehen 

sind; 

 

f) Angaben zur Wartung und zur Einweisung der Beschäftigten des Auftragge-

bers; 

 

g) gegebenenfalls Regelungen zur Überlassung von Material, das sich im Ei-

gentum des Landes befindet, zur Be- oder Verarbeitung. 

 

10.3 Berücksichtigung von nachhaltigen Aspekten in der Leistungsbeschreibung 

 

Bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung ist ab den EU-Schwellenwerten zu 

prüfen, ob nachhaltige Aspekte berücksichtigt werden können. Gemäß § 31 Ab-

satz 3 VgV können Auftraggeber auch Anforderungen hinsichtlich der Qualität 

und Innovation sowie hinsichtlich sozialer und umweltbezogener Aspekte stellen, 

die sich auf den Prozess, die Methode zur Herstellung oder Erbringung der Leis-

tung oder auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus des Auftragsgegenstandes 

einschließlich der Produktions- und Lieferkette beziehen, auch wenn derartige 

Faktoren keine materiellen Bestandteile der Leistung sind, sofern diese Merk-

male in Verbindung mit dem Auftragsgegenstand stehen und zu dessen Wert 

und Beschaffungszielen verhältnismäßig sind.  

 

Bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung unterhalb der EU-Schwellenwerte 

sind nachhaltige Aspekte zu berücksichtigen, soweit mit verhältnismäßigem Auf-

wand möglich und sachgerecht und sofern ein sachlicher Zusammenhang mit 

dem Auftragsgegenstand besteht. 

 

Bei der Berücksichtigung der genannten Aspekte ist der unter Umständen höhere 

Preis für die Beschaffung kein Hindernis, sofern er unter Berücksichtigung des 

§ 7 LHO als wirtschaftlich angesehen werden kann. 

 



Das zentrale Portal für nachhaltige Beschaffung des Beschaffungsamtes des 

Bundesministerium des Innern (BMI) - Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaf-

fung (http://www.nachhaltige-beschaffung.info/DE/Home/home_node.html) infor-

miert über Gesetze, Regelungen, Leitfäden und Beispiele aus Bund, Ländern 

und Kommunen zur nachhaltigen Beschaffung. 

 

10.3.1 Soziale Aspekte 

 

10.3.1.1 Förderung der sozialen Integration und der Gleichstellung  

 

Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration von benachteiligten Perso-

nen, insbesondere von Menschen mit Behinderungen, oder von Angehörigen so-

zial schwacher Gruppen oder zur Förderung der Chancengleichheit und Gleich-

stellung von Männern und Frauen im Beruf unter den für die Ausführung des Auf-

trags eingesetzten Personen können bei der Leistungsbeschreibung, bei der Eig-

nungsprüfung und beim Zuschlag oder bei den zusätzlichen Ausführungsbedin-

gungen nach § 97 Absatz 3, § 127 Absatz 1 und § 128 Absatz 2 GWB, § 23 Ab-

satz 4 und § 43 Absatz 2 UVgO berücksichtigt werden, sofern sie die Vorausset-

zungen von Nummer 1.1 erfüllen. 

 

Soziale Anforderungen an den Leistungsgegenstand (zum Beispiel Barrierefrei-

heit eines Internetportals, Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen, Ausbildung 

von arbeitslosen Jugendlichen als soziales Projekt) können insbesondere in der 

Leistungsbeschreibung oder im Rahmen der Zuschlagskriterien berücksichtigt 

werden.  

 

10.3.1.2 Fair gehandelte Produkte - Berücksichtigung der Kernarbeitsnormen der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation (ILO-Kernarbeitsnormen2) 

 

Im Rahmen der Vergabevorschriften sollen unter den am Markt befindlichen und 

für den vorgesehenen Verwendungszweck im Sinne der Nummer 13.4 gleichwer-

tig geeigneten Erzeugnissen beziehungsweise Dienstleistungen fair gehandelte 

Produkte bevorzugt werden. Dies kommt insbesondere bei Agrarprodukten wie 

zum Beispiel Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Orangen- oder Tomatensaft, Blu-

men sowie bei Sportartikeln, insbesondere Bällen, Teppichen und Textilien in Be-

tracht. 

                                            
2 Die ILO-Kernarbeitsnormen umfassen die Übereinkommen Nummer 29, 87, 98, 105, 100, 111, 138 und 
182; in ihnen sind weltweit anerkannte Sozialstandards zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun-
gen aller Menschen niedergelegt. Die Übereinkommen stehen als Download unter http://lvn-id-neu.bwl.de/In-
formation/SitePages/Homepage.aspx (Sonstige Vorgaben, Hinweise, Leitlinien) zur Verfügung. 

http://www.nachhaltige-beschaffung.info/DE/Home/home_node.html
http://lvn-id-neu.bwl.de/Information/SitePages/Homepage.aspx
http://lvn-id-neu.bwl.de/Information/SitePages/Homepage.aspx


 

Eine Berücksichtigung von fair gehandelten Produkten im Rahmen der Zu-

schlagskriterien setzt voraus, dass die für die Ausschreibung relevanten Kriterien 

des fairen Handels in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind. 

 

Aufträge über Liefer- und Dienstleistungen können bei den in Anlage 1 aufgeführ-

ten Produkten mit zusätzlichen Bedingungen an die Vertragsausführung (Ausfüh-

rungsbedingungen) gemäß § 128 Absatz 2 GWB, § 61 VgV, § 45 Absatz 2 UVgO 

vergeben werden, die das beauftragte Unternehmen verpflichten, den Auftrag 

ausschließlich mit Produkten auszuführen, die unter Einhaltung der ILO-Kernar-

beitsnormen gewonnen oder hergestellt worden sind. Dies bedeutet, dass bei der 

Auftragsausführung 

 

a) keine Zwangsarbeit einschließlich Sklaven- und (unfreiwilliger) Gefängnisar-

beit entgegen dem Übereinkommen Nummer 29 über Zwangs- oder Pflicht-

arbeit und dem Übereinkommen Nummer 105 über die Abschaffung der 

Zwangsarbeit geleistet wird; 

 

b) allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Recht, Gewerkschaften zu 

gründen und ihnen beizutreten sowie das Recht auf Tarifverhandlungen ent-

sprechend dem Übereinkommen Nummer 87 über die Vereinigungsfreiheit 

und den Schutz des Vereinigungsrechtes und dem Übereinkommen Num-

mer 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und 

des Rechtes zu Kollektivverhandlungen gewährt wird; 

 

c) keine Unterscheidung, Ausschließung oder Bevorzugung, die auf Grund der 

Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Glaubensbekenntnisses, der 

politischen Meinung, der nationalen Abstammung oder der sozialen Herkunft 

entgegen dem Übereinkommen Nummer 111 über die Diskriminierung in Be-

schäftigung und Beruf vorgenommen wird, die dazu führt, dass die Gleichheit 

der Gelegenheiten oder der Behandlung in Beschäftigung oder Beruf aufge-

hoben oder beeinträchtigt wird; 

 

d) männlichen und weiblichen Arbeitskräften entsprechend dem Übereinkom-

men Nummer 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher 

Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit das gleiche Entgelt gezahlt wird; 

 



e) keine Kinderarbeit in ihren schlimmsten Formen entgegen dem Übereinkom-

men Nummer 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Be-

seitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit und dem Übereinkom-

men Nummer 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung 

geleistet wird. 

 

Die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen darf nicht als Eignungs- oder Zu-

schlagskriterien abgefordert werden, sondern ist nach Maßgabe der in Anlage 1 

abgedruckten ergänzenden Vertragsbedingung als zusätzliche Bedingung an die 

Vertragsausführung zu stellen.  

 

Bei den in Anlage 1 aufgeführten Produktgruppen soll von den bietenden Unter-

nehmen, soweit diese Produkte in Ländern, die in der DAC-Liste der Entwicklungs-

länder und -gebiete3 aufgeführt sind (siehe https://www.bmz.de/de/ministe-

rium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html) hergestellt oder 

bearbeitet wurden, der Nachweis verlangt werden, dass bietende Unternehmen, 

Produkthersteller und direkte Zulieferer der Produkthersteller die Vorschriften, mit 

denen die ILO-Kernarbeitsnormen in nationales Recht umgesetzt worden sind, ein-

gehalten haben. Dies gilt auch für die Rohstoffe der im Endprodukt verbauten 

Komponenten. Hierzu können vom Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung 

Gütezeichen entsprechend Nummer 10.8 verlangt werden. 

 

Soweit nationales Recht eines Landes gilt, in dem eine oder mehrere Kernar-

beitsnormen nicht ratifiziert oder nicht in nationales Recht umgesetzt worden 

sind, ist der Wesensgehalt der betreffenden Kernarbeitsnormen durch bietende 

Unternehmen, Produkthersteller und direkte Zulieferer der Produkthersteller den-

noch einzuhalten.  

 

10.3.2 Umweltbezogene Aspekte  

 

Im Rahmen der Vergabevorschriften ist unter den am Markt befindlichen und für 

den vorgesehenen Verwendungszweck gleichwertig geeigneten Erzeugnissen 

beziehungsweise Dienstleistungen das Angebot zu bevorzugen, das bei der Her-

stellung, im Gebrauch und/oder in der Entsorgung die geringsten Umweltbelas-

tungen hervorruft. Auf die in § 2 LAbfG festgelegten Pflichten der öffentlichen 

                                            
3 DAC = Development Assistance Committee oder Ausschuss für Entwicklungshilfe (kurz DAC) der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html
https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html


Hand bei der Beschaffung wird hingewiesen. Die dortigen Anforderungen bedür-

fen keiner gesonderten Prüfung, wenn Produkte mit anerkannten Gütezeichen 

gemäß Nummer 10.8 gekennzeichnet sind. 

 

Soweit Aufträge unter Umweltgesichtspunkten besonders sensibel sind (zum Bei-

spiel besondere Transportleistungen, Reinigung von Containern mit Abfall unbe-

kannter Herkunft, Entsorgung nicht mehr aufzubereitender Reinigungsflüssigkei-

ten) kann die auftragsbezogene notwendige umweltspezifische Eignung der Un-

ternehmen, insbesondere durch Nachweis einer Zertifizierung nach EMAS, 

ISO 14001 oder einem anderen Umweltmanagementsystem, erbracht werden 

(entsprechend den Grundsätzen in § 32 Absatz 2 VgV). 

 

Erfolgt eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder eine 

Verhandlungsvergabe, sollen gezielt auch geeignete Unternehmen zur Ange-

botsabgabe aufgefordert werden, die den Nachweis einer Zertifizierung nach E-

MAS, ISO 14001 oder einem anderen Umweltmanagementsystem erbracht ha-

ben; andere geeignete Unternehmen dürfen dadurch jedoch nicht ausgeschlos-

sen oder benachteiligt werden. 

 

10.3.2.1 Energieeffizienz und Klimaschutz 

 

Wenn energieverbrauchsrelevante Waren, technische Geräte oder Ausrüstungen 

(„Energieverbrauchsrelevante Produkte“) Gegenstand einer Lieferleistung oder 

wesentliche Voraussetzung zur Ausführung einer Dienstleistung sind, sind bei 

Vergaben ab den EU Schwellenwerten die Vorgaben des § 67 VgV, bei der Be-

schaffung von Straßenfahrzeugen § 68 VgV zu beachten. Zur Sicherstellung des 

höchsten Energieeffizienzniveaus der zu beschaffenden Leistung ist die Allge-

meine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieeffizienter Produkte und 

Dienstleistungen (AVV-EnEff) in ihrer jeweils geltenden Fassung ab den EU-

Schwellenwerten und unterhalb der EU-Schwellenwerte entsprechend anzuwen-

den. 

 

Die AVV-EnEff mit Anlage (Leitlinien für die Beschaffung energieeffizienter Pro-

dukte und Dienstleistungen) ist auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums 

hinterlegt (https://wm.baden-wuerttemberg.de/beschaffung-land/).  
 

  

https://wm.baden-wuerttemberg.de/beschaffung-land/


10.3.2.2 Lärmschutz und Luftreinhaltung 

 

Bei der Beschaffung von mobilen Maschinen und Geräten, die entweder dem An-

wendungsbereich der Verordnung über Emissionsgrenzwerte für Verbrennungs-

motoren (28. BImSchV) oder der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung 

(32. BImSchV) zugeordnet sind, ist darauf zu achten, dass diese dem neuesten 

Stand der Technik bezüglich der Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkun-

gen durch Schadstoff- und Lärmemissionen entsprechen. Bei der Beschaffung 

von Baumaschinen sind die in der Anlage 2 genannten Kriterien zu beachten. 

Der Wegweiser „Leiser werdeN!“ gibt Hinweise zur Beschaffung von lärmarmen 

Baumaschinen, Werkzeugen sowie Fahrzeugen und kann bei der Landesanstalt 

für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg kostenlos abgeru-

fen werden. 

 

10.3.2.3  Sonderregelungen für Lebensmittel 

 

Bei der Beschaffung von Lebensmitteln und Speisen sind die Leitsätze der Er-

nährungsstrategie des Landes Baden-Württemberg zu beachten. Dabei sollen 

unterhalb der EU-Schwellenwerte umweltgerechte Aspekte, wie zum Beispiel 

kurze Wertschöpfungsketten und kurze Transportwege, unter Beachtung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes berücksichtigt werden, soweit mit verhältnismä-

ßigem Aufwand möglich und sachgerecht und sofern ein sachlicher Zusammen-

hang mit dem Auftragsgegenstand besteht. Eine Orientierung bei der Beschaf-

fung bieten hinsichtlich des Gesundheitswertes die Empfehlungen der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung (zur Betriebsverpflegung siehe https://jobundfit.de) 

und die Richtlinien des ökologischen Landbaus (http://www.bmel.de/Shared-

Docs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/834_2007_EG_Oeko-

Basis-VO.pdf?__blob=publicationFile). Bei Produkten mit Gütezeichen gemäß 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 Artikel 16 Absatz 1, wie zum Beispiel dem Quali-

tätszeichen Baden-Württemberg (QZBW) und dem Bio-Zeichen Baden-Württem-

berg, gelten diese Bedingungen als erfüllt. Auch andere geeignete Nachweise 

werden akzeptiert, sofern nachgewiesen wird, dass die zu erbringenden Lieferun-

gen oder Dienstleistungen die Anforderungen des spezifischen Gütezeichens o-

der die angegebenen spezifischen Anforderungen erfüllen. 

 

Es wird empfohlen, bei der Beschaffung von Lebensmitteln und Speisen unter-

halb der EU-Schwellenwerte eine Quote vom mindestens 20 % Bio-Produkte mit 

Gütezeichen gemäß Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bezogen auf den Gesamt-

wareneinsatz zu erreichen. 

https://jobundfit.de/
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/834_2007_EG_Oeko-Basis-VO.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/834_2007_EG_Oeko-Basis-VO.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/834_2007_EG_Oeko-Basis-VO.pdf?__blob=publicationFile


10.3.2.4 Sonderregelungen für Papierprodukte  

 

Zur Deckung des Bedarfs an Papier, Versand- und Verpackungsmaterial aus Pa-

pier, Pappe und Karton sind Recyclingprodukte zu beschaffen. Die Recyclingei-

genschaften gelten als erfüllt, wenn das Produkt mit dem Umweltzeichen „Blauer 

Engel“ zertifiziert ist oder gleichwertige Kriterien erfüllt. Dabei ist für registraturre-

levantes Schriftgut als Druckerpapier alterungsbeständiges Papier gemäß DIN 

6738 zu beschaffen. Recyclingpapier, das die DIN 9706 erfüllt und den Blauen 

Engel trägt oder gleichwertige Kriterien erfüllt, erfüllt die Anforderungen an alte-

rungsbeständiges Papier. Sofern Recyclingpapier beschaffbar ist, das die DIN 

9706 erfüllt und den Blauen Engel trägt oder gleichwertige Kriterien erfüllt, ist die-

ses zu bevorzugen. 

 

10.4 Sonderregelungen für IT-Beschaffungen 

 

Bei der Beschaffung von IT-Produkten sind die Vorgaben der Verwaltungs-

vorschrift des Innenministeriums über die Standards des E-Government-Kon-

zepts in ihrer jeweils geltenden Fassung und Nummer 17.5 zu beachten. Un-

terhalb der EU-Schwellenwerte ist bei Software-Produkten bei vergleichbarer 

Wirtschaftlichkeit und Risikobewertung der bevorzugte Einsatz von Open-

Source-Produkten gegenüber Closed-Source-Produkten zu prüfen. Unter O-

pen-Source-Produkten sind solche Produkte zu verstehen, deren Quellcode 

öffentlich zugänglich ist und deren Lizenz die Verwendung, Weitergabe und 

Veränderung ermöglicht. IT-Geräte sind energieverbrauchsrelevante techni-

sche Geräte im Sinne von § 67 VgV; es gilt Nummer 10.3.2.1. 

 

10.5 Innovative Aspekte 

 

Gibt es einen Beschaffungsbedarf, für den es noch keine kommerziell tragfähige 

Lösung auf dem Markt gibt oder für den die vorhandenen Lösungen noch Unzu-

länglichkeiten aufweisen, kann dies ab den EU-Schwellenwerten zum Beispiel im 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, im wettbewerblichen Dialog, 

durch eine Innovationspartnerschaft, durch eine funktionale Leistungsbeschrei-

bung oder durch Nebenangebote berücksichtigt werden.  

 

Unterhalb der EU-Schwellenwerte können Aufträge im Wege der Verhandlungs-

vergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb vergeben werden, wenn der Auf-

trag konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst (§ 8 Absatz 4 Nummer 1 

UVgO). Die Leistungsbeschreibung kann auch innovative Merkmale umfassen. 



 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und der Bundesver-

band Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. betreiben das Kompetenzzent-

rum Innovative Beschaffung. Auftraggeber werden durch das Kompetenzzentrum 

Innovative Beschaffung in Form von Informationen, gezielten Veranstaltungen 

mit Best-Practice-Beispielen sowie Einzelfallberatungen bei der Ausrichtung in-

novationsorientierter Beschaffungsprozesse kostenlos unterstützt. Dazu wurde 

eine Internetplattform (www.koinno-bmwi.de) aufgebaut. Diese enthält neben all-

gemeinen Informationen zum Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung und 

zur innovationsorientierten öffentlichen Beschaffung eine Projektdatenbank sowie 

ein interaktives Forum. 

 

10.6 Aufgabenbeschreibung für Dienstleistungen, deren Lösung vorab nicht eindeutig 

und erschöpfend beschrieben werden kann  

 

In der Aufgabenbeschreibung ist die gestellte Aufgabe beschreibbar, nicht aber 

die Leistung als solche, nämlich die konkrete Lösung der Aufgabe mit allen dazu 

führenden Lösungsschritten. Die Aufgabenbeschreibung enthält lediglich die Auf-

gabenstellung der Auftraggeber, nicht den abschließenden Auftragsinhalt und die 

Auftragsbedingungen, welche noch festzulegen sind. Die Beschreibung der Auf-

gabe hat so zu erfolgen (Zielsetzung, Rahmenbedingungen und eventuell die we-

sentlichen Einzelheiten der Aufgabe), dass alle Unternehmen die Beschreibung 

im gleichen Sinne verstehen können. Die Anforderungen und auch die Begrün-

dungstiefe fallen weit geringer aus als bei einer Leistungsbeschreibung.  

 

10.7 Grundsatz der Produkt- und Markenneutralität 

 

Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, ist bei der Leis-

tungsbeschreibung gemäß § 31 Absatz 6 VgV darauf zu achten, dass nicht auf 

eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren, das die 

Erzeugnisse oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens kennzeich-

net, oder auf gewerbliche Schutzrechte, Typen oder einen bestimmten Ursprung 

verwiesen wird, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Pro-

dukte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind ausnahms-

weise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand anderenfalls nicht hinreichend ge-

nau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; diese Verweise sind 

mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen.  

 

http://www.koinno-bmwi.de/


Nach § 23 Absatz 5 UVgO dürfen Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse 

oder Verfahren wie beispielsweise Markennamen ausnahmsweise, jedoch nur 

mit dem Zusatz „oder gleichwertig“, verwendet werden, wenn eine hinreichend 

genaue Beschreibung durch verkehrsübliche Bezeichnungen nicht möglich ist. 

Der Zusatz „oder gleichwertig“ kann entfallen, wenn ein sachlicher Grund die 

Produktvorgabe ansonsten rechtfertigt. Ein solcher Grund liegt insbesondere 

dann vor, wenn die Auftraggeber Erzeugnisse oder Verfahren mit unterschiedli-

chen Merkmalen zu bereits bei ihnen vorhandenen Erzeugnissen oder Verfah-

ren beschaffen müssten und dies mit unverhältnismäßig hohem finanziellen 

Aufwand oder unverhältnismäßigen Schwierigkeiten bei Integration, Gebrauch, 

Betrieb oder Wartung verbunden wäre. 

 

10.8 Nachweisführung durch Gütezeichen 

 

Als Beleg dafür, dass eine Liefer- oder Dienstleistung bestimmten, in der Leis-

tungsbeschreibung geforderten Merkmalen entspricht, kann der Auftraggeber die 

Vorlage von Gütezeichen nach Maßgabe des § 34 VgV beziehungsweise des § 

24 UVgO verlangen. Im Unterschied zu § 34 VgV müssen unterhalb der EU-

Schwellenwerte nach § 24 UVgO nicht alle Anforderungen des Gütezeichens mit 

dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Hier müssen die Kriterien des 

Gütezeichens für die Bestimmung der Merkmale der Leistung (lediglich) geeignet 

sein. Auftraggeber können Gütezeichen unterhalb der EU-Schwellenwerte damit 

leichter vorgeben.  

 

Der Kompass Nachhaltigkeit (die Internetplattform Kompass Nachhaltigkeit 

wurde im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung aufgebaut) informiert auf seiner Internetseite über Gütezeichen, 

welche die Bedingungen des § 34 Absatz 2 VgV erfüllen (siehe http://oeffentli-

chebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.de/guetezeichen). Bei den dort aufge-

führten Gütezeichen handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. 

Da § 24 UVgO im Wesentlichen § 34 VgV entspricht, erfüllen Gütezeichen, die 

die Bedingungen des § 34 Absatz 2 VgV einhalten, auch die Anforderungen des 

§ 24 Absatz 2 UVgO. 

 
  

http://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.de/guetezeichen
http://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.de/guetezeichen


11 Aufteilung von Aufträgen und Zulassung von Nebenangeboten 

 

11.1 Losbildung 

 

Damit sich auch Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft entsprechend ih-

rer Leistungsfähigkeit um Aufträge bewerben können, sind Leistungen gemäß 

§ 97 Absatz 4 GWB in der Regel in der Menge aufgeteilt (Teillose) und/oder Leis-

tungen verschiedener Handwerks- und Gewerbezweige getrennt nach Art oder 

Fachgebiet (Fachlose beziehungsweise Gewerke) zu vergeben. Sprechen wirt-

schaftliche oder technische Gründe gegen eine Aufteilung, ist die Bündelung und 

gemeinsame Vergabe mehrerer Teil- oder Fachlose zulässig. Als Gründe, von 

einer Losaufteilung abzusehen, kommen beispielsweise unverhältnismäßige 

Kostennachteile, starke Verzögerung des Vorhabens, unverhältnismäßig hoher 

Koordinierungsaufwand oder unwirtschaftliche Zersplitterung aufgrund eines ge-

ringen Auftragswertes in Betracht.  

 

Die Entscheidung, keine Lose zu bilden, ist in der Vergabedokumentation festzu-

halten.  

 

Für die Aufteilung nach Losen ist § 30 VgV beziehungsweise § 22 UVgO zu be-

achten.  

 

Das BMWi stellt den Auftraggebern auf seiner Internetseite für die Branchen Ge-

bäudereinigung, IT-Dienstleistungen, Mobiliar, Elektroinstallation und EDV-Tech-

nik ein elektronisches Berechnungswerkzeug zur Ermittlung der mittelstandsge-

rechten Bildung von Teillosen sowie einen Leitfaden dazu zur Verfügung (siehe 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabeverfahren.html).  

 

11.2 Nebenangebote 

 

Nebenangebote können gemäß § 35 VgV beziehungsweise § 25 UVgO zugelas-

sen werden. Die Zulassung von Nebenangeboten muss ausdrücklich erfolgen, da 

eine fehlende ausdrückliche Zulassung von Nebenangeboten deren Nichtzulas-

sung zur Folge hat. 

 
  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabeverfahren.html


12  Vergabeverfahren 

 

12.1 Vergabeunterlagen 

 

12.1.1 Umfang 

 

Der Umfang der Vergabeunterlagen ergibt sich aus § 29 VgV beziehungsweise 

§ 21 UVgO.  

 

12.1.2 Vertragsbedingungen 

 

Als Vertragsbedingungen zu nennen sind insbesondere: 

 

a) die VOL/B ist in der Regel in den Vertrag einzubeziehen; auf die Ausnahmen 

in § 29 Absatz 2 VgV beziehungsweise § 21 Absatz 4 UVgO wird hingewie-

sen; 

 

b) ab dem 18. April 2020 ist in den Vertrag die Pflicht zur Erteilung einer elektro-

nischen Rechnung aufzunehmen; 

 

c) ab einem geschätzten Auftragswert von 20 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) 

die Besonderen Vertragsbedingungen nach dem LTMG (zu finden auf der In-

ternetseite der Servicestelle Landestariftreue- und Mindestlohngesetz beim 

Regierungspräsidium Stuttgart https://rp.baden-wuerttemberg.de/The-

men/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx);  

 

d) die Ergänzenden Vertragsbedingungen, insbesondere bei der Beschaffung 

der in Anlage 1 Nummer 1 aufgeführten Produkte, die die Beachtung der 

ILO-Kernarbeitsnormen sicherstellen und dafür sorgen sollen, dass keine 

Waren beschafft werden, die unter Missachtung der ILO-Kernarbeitsnormen 

hergestellt worden sind (siehe Anlage 1);  

 

e) für die Beschaffung von IT-Leistungen die Ergänzenden Vertragsbedingun-

gen (EVB-IT). Die Vertragsmuster und die entsprechenden Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen beziehungsweise die Besonderen Vertragsbedingungen 

für die Beschaffung und den Betrieb von DV-Anlagen und -Geräten sowie 

von DV-Programmen sind anzuwenden; die Hinweise zu den EVB-IT sind zu 

berücksichtigen; bei der Entscheidung welches der Vertragsmuster Anwen-

dung findet, ist die Entscheidungshilfe des Bundes heranzuziehen; die EVB-

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx


IT einschließlich der Hinweise stehen im Internet zur Verfügung unter 

www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-BVB/evb-

it_bvb_node.html; 

  

f) die Sicherheitserklärung gemäß § 13 LSÜG, sofern diese Anwendung findet; 

 

g) bei Vergaben von Werbeaufträgen, Heranziehung externer IT-Beratung, Be-

auftragung von Unternehmensberatungsfirmen und externer Fort- und Wei-

terbildung soll die so genannte Scientology-Schutzerklärung gefordert wer-

den (Anlage 3); 

 

h) individuelle Ergänzungen je nach Auftragsgegenstand. 

 

Zur Bereitstellung der Vergabeunterlagen wird auf § 41 VgV beziehungsweise 

§ 29 UVgO verwiesen. Auch unterhalb der EU-Schwellenwerte ist festgelegt, 

dass die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und di-

rekt über das Internet abrufbar sein müssen. 

 

Eine Orientierung bei der Erstellung der Vergabeunterlagen für freiberufliche 

Leistungen bieten  

 

 die Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-

Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger - RifT (siehe 

http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/RifT). 

 

 das Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistun-

gen im Straßen- und Brückenbau – HVA F-StB (siehe 

http://www.sbv.bwl.de/einfuehrungsschreiben-und-vergabewesen/vergabe-

und-vertragswesen/hva-f-stb/). 

 

Unternehmen sind in den Vergabeunterlagen an geeigneter Stelle darauf hinzu-

weisen, wenn die Nachweisführung zur fachlichen und technischen Eignung so-

wie zur Zuverlässigkeit durch ein Präqualifikationszertifikat zugelassen wird 

(siehe Nummer 13.2.1). 

 
  

http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-BVB/evb-it_bvb_node.html
http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-BVB/evb-it_bvb_node.html
http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/RifT
http://www.sbv.bwl.de/einfuehrungsschreiben-und-vergabewesen/vergabe-und-vertragswesen/hva-f-stb/
http://www.sbv.bwl.de/einfuehrungsschreiben-und-vergabewesen/vergabe-und-vertragswesen/hva-f-stb/


12.2 Vorinformation, Auftragsbekanntmachung 

 

12.2.1 Vorinformation 

 

Bei Vergaben ab den EU-Schwellenwerten kann der Auftraggeber die Absicht ei-

ner geplanten Auftragsvergabe gemäß § 38 VgV durch Veröffentlichung einer 

Vorinformation bekanntgeben. Nummer 12.2.2 Absatz 1 gilt entsprechend. 

 

Hat der Auftraggeber eine Vorinformation veröffentlicht, kann die Mindestfrist für 

den Eingang von Angeboten im offenen Verfahren auf 15 Tage und im nicht offe-

nen Verfahren oder Verhandlungsverfahren auf zehn Tage verkürzt werden, so-

fern die Voraussetzungen des § 38 Absatz 3 VgV vorliegen. 

 

Abweichend von Nummer 12.2.2 kann der Auftraggeber im nicht offenen Verfah-

ren und im Verhandlungsverfahren auf eine Auftragsbekanntmachung verzichten, 

sofern die Vorinformation die Voraussetzungen des § 38 Absatz 4 VgV erfüllt. 

 

Der von der Vorinformation abgedeckte Zeitraum beträgt höchstens zwölf Mo-

nate ab dem Datum der Übermittlung der Vorinformation an die Veröffentli-

chungsstelle.  

 

12.2.2 Auftragsbekanntmachung  

 

Der Auftraggeber teilt seine Absicht, einen öffentlichen Auftrag zu vergeben oder 

eine Rahmenvereinbarung abzuschließen, gemäß § 37 ff. VgV beziehungsweise 

§ 27 ff. UVgO in einer Auftragsbekanntmachung mit. Auf Nummer 12.2.1 Absatz 

3 wird verwiesen. Die Auftragsbekanntmachung soll in der Regel zumindest im 

Internet auf den Plattformen www.service.bund.de und www.service-bw.de erfol-

gen, sowie in geeigneten Fällen zusätzlich in der Fach- und Tagespresse. Dies 

gilt auch, wenn eine Pflichtveröffentlichung im Supplement zum Amtsblatt der Eu-

ropäischen Union erforderlich ist.  

 

Falls eine europaweite Veröffentlichung stattfinden soll, ist darauf zu achten, 

dass die Veröffentlichung unter der Onlineversion des Supplements zum Amts-

blatt der Europäischen Union (www.ted.europa.eu) vor der nationalen Veröffentli-

chung auf www.service.bund.de und anderen lokalen Plattformen erfolgt. Die 

Auftragsbekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang II der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 erstellt. Die Fristberechnung innerhalb der 

einzelnen Vergabeverfahren richtet sich hierbei nach dem Tag der Absendung 

http://www.service.bund.de/
http://www.service-bw.de/
http://www.ted.europa.eu/
http://www.service.bund.de/


der Bekanntmachung an ted.europa.eu, nicht nach dem Tag der Veröffentli-

chung.  

 

Die Anschrift der nach § 37 Absatz 3 VgV in der Auftragsbekanntmachung und 

den Vergabeunterlagen anzugebenden Vergabekammer lautet: 

 

Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe, 

76247 Karlsruhe (Dienstgebäude: Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe), Tele-

fon: 0721 / 926-0, Telefax: 0721 / 926-3985, E-Mail: vergabekam-

mer@rpk.bwl.de. 

 

In der Auftragsbekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass für die Vergabe 

von Lieferungen und Dienstleistungen die VOL/B in der Regel Anwendung findet. 

 

12.2.3 Bekanntmachung aufgrund von Binnenmarktrelevanz 

 

Insbesondere bei Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte muss aufgrund 

der Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemein-

schaftsrecht, das für die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht oder nur teil-

weise unter die Vergaberichtlinien fallen (2006/C1790/2), geprüft werden, ob Auf-

träge binnenmarktrelevant sind (grenzüberschreitendes Interesse). Die Entschei-

dung, inwieweit ein Auftrag möglicherweise für Wirtschaftsteilnehmer aus ande-

ren Mitgliedstaaten von Interesse sein könnte, obliegt den einzelnen Auftragge-

bern und unterliegt der gerichtlichen Kontrolle durch den Europäischen Gerichts-

hof. 

 

12.2.3.1 Voraussetzungen 

 

Nach Auffassung der Kommission muss der Entscheidung, ob Binnenmarktrele-

vanz vorliegt, eine Prüfung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls vorausge-

hen, wobei Sachverhalte wie  

 

 der Auftragsgegenstand; 

 

 der geschätzte Auftragswert; 

 

 die Besonderheiten des betreffenden Sektors (Größe und Struktur des Mark-

tes, wirtschaftliche Gepflogenheiten und so weiter); 

 



 sowie die geographische Lage des Orts der Leistungserbringung  

 

zu berücksichtigen sind. Die Entscheidung ist zu dokumentieren.  

 

Nach der EuGH-Rechtsprechung liegt keine Binnenmarktrelevanz vor, wenn ein 

Auftrag wegen besonderer Umstände, wie beispielsweise einer sehr geringfügi-

gen wirtschaftlichen Bedeutung für Wirtschaftsteilnehmer oder aufgrund gefor-

derter spezifischer Kenntnisse des deutschen Rechts in anderen Mitgliedstaaten 

nicht von Interesse ist. Als Faustregel gilt, dass unterhalb eines Auftragswertes 

von 10 Prozent des EU-Schwellenwertes davon ausgegangen werden kann, 

dass keine Binnenmarktrelevanz vorliegt.  

 

12.2.3.2 Verfahren 

 

Liegt Binnenmarktrelevanz vor, müssen, um dem Transparenzgebot und dem 

Diskriminierungsverbot zu entsprechen, die in der EU niedergelassenen Unter-

nehmen vor der Auftragsvergabe durch angemessene Veröffentlichung und an-

gemessene Fristsetzung über den vorgesehenen Auftrag informiert werden, da-

mit sie gegebenenfalls ihr Interesse bekunden können. Hierfür wird empfohlen - 

soweit nicht schon eine Öffentliche Ausschreibung, Beschränkte Ausschreibung 

mit Teilnahmewettbewerb oder Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb 

durchgeführt wird - mindestens zehn Tage vor der Entscheidung über die 

Vergabe von Leistungen eine Vorab-Bekanntmachung über die Möglichkeit einer 

Interessensbekundung durchzuführen. Der Auftraggeber entscheidet über das für 

die entsprechende Bekanntmachung am besten geeignete Medium. Angemes-

sene und gängige Bekanntmachungsmedien sind unter anderem die Homepage 

des Auftraggebers und das Portal www.service-bw.de. Je interessanter der öf-

fentliche Auftrag für potenzielle Bieter aus anderen Mitgliedstaaten ist, desto wei-

ter sollte er bekannt gemacht werden. Diese Bekanntmachungspflicht gilt nach 

der Mitteilung der Kommission ausdrücklich auch für Beschränkte Ausschreibun-

gen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahme-

wettbewerb. Wenn von einer Bekanntmachung trotz Binnenmarktrelevanz abge-

sehen wird, zum Beispiel wegen Dringlichkeit, so wird empfohlen, dies zu doku-

mentieren. 

 

12.3 Form und Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote 

 

Hinsichtlich der Form und Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote wird 

auf § 53 VgV und § 38 UVgO verwiesen. 



 

Unternehmen haben die Möglichkeit, sich zu einer Bewerber- oder Bietergemein-

schaft zusammenzuschließen und ein gemeinsames Angebot abzugeben. Dies 

kann beispielsweise dann sinnvoll sein, wenn die jeweiligen Unternehmen zu ei-

ner Teilnahme an der Ausschreibung mit einem eigenständigen Angebot auf-

grund ihrer betrieblichen oder geschäftlichen Verhältnisse einzeln nicht leistungs-

fähig sind und erst der Zusammenschluss zu einer Gemeinschaft sie in die Lage 

versetzt, sich an ihr zu beteiligen. Bewerber- oder Bietergemeinschaften haben 

im Teilnahmeantrag oder im Angebot jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mit-

glieder als bevollmächtigen Vertreter für den Abschluss und die Durchführung 

des Vertrages zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben, so ist sie vor der Zu-

schlagserteilung beizubringen. 

 

12.4 Anforderung an die Beauftragung von Unterauftragnehmer 

 

Hinsichtlich der Anforderungen an die Beauftragung von Unterauftragnehmer 

wird auf § 36 VgV und § 26 UVgO verwiesen. 

 

Ergänzend ist in den Vergabeunterlagen vorzuschreiben, dass das Unternehmen 

für den Fall, dass es Leistungen an Unterauftragnehmer vergeben will, Folgen-

des zu beachten hat: 

 

a) das Unternehmen ist gehalten, zu Unteraufträgen Unternehmen der mittel-

ständischen Wirtschaft in dem Umfang heranzuziehen, wie dies mit der ver-

tragsgemäßen Ausführung der Leistungen zu vereinbaren ist; 

 

b) das Unternehmen hat bei der Einholung von Angeboten sicherzustellen, dass 

der Wettbewerb Vorrang hat und dass Unternehmen der mittelständischen 

Wirtschaft nicht benachteiligt werden. 

 

Der Auftraggeber kann vorschreiben, dass der Auftragnehmer bei Vorliegen der 

Voraussetzungen des § 47 Absatz 5 VgV alle oder bestimmte Aufgaben bei der 

Leistungserbringung unmittelbar selbst ausführen muss. Bei Aufträgen unterhalb 

der EU-Schwellenwerte kann der Auftraggeber die Leistungserbringung durch 

den Auftragnehmer nach § 26 Absatz 6 UVgO ohne Einschränkung unmittelbar 

vorschreiben. 

 
  



12.5 Aufbewahrung ungeöffneter Interessensbekundungen, Interessensbestätigun-

gen, Teilnahmeanträge und Angebote 

 

Elektronisch übermittelte Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen, 

Teilnahmeanträge und Angebote sind gemäß § 54 VgV beziehungsweise 

§ 39 UVgO auf geeignete Weise zu kennzeichnen und verschlüsselt zu spei-

chern. Auf dem Postweg und direkt übermittelte Interessensbestätigungen, Teil-

nahmeanträge und Angebote sind ungeöffnet zu lassen, mit Eingangsvermerk zu 

versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Verschluss zu halten. Mittels 

Telefax übermittelte Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote 

sind ebenfalls entsprechend zu kennzeichnen und auf geeignete Weise unter 

Verschluss zu halten. Die Angebote müssen hierbei verschlossen bleiben. 

 

12.6 Öffnung der Angebote 

 

Der öffentliche Auftraggeber darf gemäß § 55 VgV beziehungsweise § 40 UVgO 

vom Inhalt der Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote erst 

nach Ablauf der entsprechenden Fristen Kenntnis nehmen. Unverzüglich nach 

Ablauf der Angebotsfrist sind die Angebote zu öffnen. An der Öffnung der Ange-

bote müssen mindestens zwei Vertreter der Vergabestelle teilnehmen. Auf Num-

mer 7.7. wird verwiesen. Bietende Unternehmen sind hierbei nicht zugelassen. 

Nach Öffnung der Angebote wird geprüft,  

  

a) ob das Angebot form- und fristgerecht eingegangen ist; 

 

b) ob es ordnungsgemäß verschlossen oder verschlüsselt war; 

 

c) welche Preise angeboten werden; 

 

d) ob Nebenangebote eingereicht wurden. 

 

13 Prüfung und Wertung der Angebote 

 

Zunächst sind gemäß § 56 Absatz 1 VgV beziehungsweise § 41 Absatz 1 UVgO 

die Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote auf Vollständig-

keit und fachliche Richtigkeit, Angebote zudem auf rechnerische Richtigkeit zu 

überprüfen. Gegebenenfalls können gemäß § 56 Absatz 2 bis 5 VgV beziehungs-

weise § 41 Absatz 2 bis 5 UVgO Unterlagen nachgefordert werden.  

 



Jedes Angebot ist nach den Vorgaben der §§ 56, 57 VgV beziehungsweise §§ 

41, 42 UVgO daraufhin zu prüfen, ob Ausschlussgründe vorliegen, ob alle Eig-

nungskriterien erfüllt sind, ob der Preis angemessen ist (siehe § 60 VgV bezie-

hungsweise § 44 UVgO) und ob es nach den definierten Zuschlagskriterien das 

wirtschaftlichste Angebot ist. 

 

Angebote sind in vier Stufen zu werten. Aus diesen vier Stufen ist jedoch keine 

verbindlichen Prüfungs- und Wertungsreihenfolge abzuleiten: 

 

Wertungsstufe 1  Prüfung, ob Angebote ausgeschlossen werden müssen 

(Nummer 13.1). 

 

Wertungsstufe 2 Prüfung der Eignung des bietenden Unternehmens (Nummer 

13.2). 

 

Wertungsstufe 3  Prüfung der Angemessenheit der Angebotspreise (Nummer 

13.3). 

 

Wertungsstufe 4  Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots (Nummer 13.4). 

 

Es ist unter Wahrung des Wettbewerbsgrundsatzes zulässig, bei Vorliegen sehr 

vieler Angebote zunächst die preisgünstigsten Angebote auf formale Korrektheit, 

Eignung, und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Dies gilt nur, wenn der Preis das 

ausschließliche Zuschlagskriterium ist. Ansonsten müssen in die Prüfung der 

Wirtschaftlichkeit alle Angebote einbezogen werden. 

 

13.1 Ausschluss von Angeboten 

 

Angebote von Unternehmen müssen beziehungsweise können ausgeschlossen 

werden, wenn  

 

a) die in § 57 Absatz 1 VgV beziehungsweise in § 42 Absatz 1 UVgO genann-

ten Gründe vorliegen; 

 

b) zwingende Ausschlussgründe nach § 123 GWB vorliegen; 

 

c) fakultative Ausschlussgründe nach § 124 GWB vorliegen; 

 

d) besondere Ausschlussgründe vorliegen, zum Beispiel wegen 



  

 Unterschreitung von Mindestlöhnen nach § 21 des Gesetzes über zwin-

gende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für 

regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-

nen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG); 

 

 einer Belegung mit einer Geldbuße von wenigstens 2 500 Euro wegen 

eines Verstoßes gegen § 21 des Mindestlohngesetzes (MiLoG);  

 

 fehlender Tariftreue- oder Mindestentgelterklärung nach §§ 5 Absatz 4, 

8 Absatz 3 LTMG; 

 

 Beschäftigung illegaler Einwanderer nach § 98c des Aufenthaltsgeset-

zes in Verbindung mit § 10a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes. 

 

Auf die Möglichkeit der Selbstreinigung nach § 125 GWB und den zulässigen 

Zeitraum für Ausschlüsse nach § 126 GWB wird hingewiesen. 

 

Bei Auftragswerten oberhalb von 30 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) muss der 

Auftraggeber für das bietende Unternehmen, das voraussichtlich den Zuschlag 

erhalten soll, beim Gewerbezentralregister nach § 150a Absatz 1 Satz 1 Nummer 

4 Gewerbeordnung einen Auszug anfordern, bei Auftragswerten unterhalb dieses 

Betrages kann ein solcher Gewerberegisterauszug angefordert werden. Voraus-

sichtlich ab dem Jahr 2019 ist statt eines Gewerbezentralregisterauszugs ein 

Auszug nach dem Wettbewerbsregistergesetz einzuholen. 

 

13.2 Eignungsprüfung, Präqualifikation 

 

13.2.1 Eignungskriterien und Nachweise 

 

Die bietenden Unternehmen müssen für die Auftragserfüllung nachweisen, dass 

sie fachkundig und leistungsfähig (geeignet) im Sinne des § 122 Absatz 1 GWB, 

§ 42 VgV, § 31 UVgO sind. Unternehmen sind geeignet, wenn sie die durch den 

Auftraggeber im Einzelnen zur ordnungsgemäßen Ausführung des öffentlichen 

Auftrags festgelegten Kriterien (Eignungskriterien) erfüllen. Die Eignungskriterien 

dürfen ausschließlich Folgendes betreffen: 

 

 Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, § 44 VgV, § 33 Ab-

satz 1 UVgO; 



 

 wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit, § 45 VgV, § 33 Ab-

satz 1 UVgO; 

 

 technische und berufliche Leistungsfähigkeit, § 46 VgV, § 33 Absatz 1 UVgO. 

 

Zum Nachweis der Eignung dürfen gemäß § 122 Absatz 4 GWB, § 33 UVgO nur 

solche Unterlagen und Angaben gefordert werden, die durch den Gegenstand 

des Auftrags gerechtfertigt sind. Im Interesse aller Unternehmen sowie effektiver 

Vergabeverfahren ist im Einzelfall zu prüfen, welche Nachweise unbedingt erfor-

derlich und zu welchem Zeitpunkt sie beizubringen sind. In § 44 ff. VgV bezie-

hungsweise in § 33 ff. UVgO ist geregelt, welche Nachweise gefordert werden 

können. 

 

Der Auftraggeber fordert gemäß § 48 Absatz 2 VgV beziehungsweise § 35 Ab-

satz 2 UVgO grundsätzlich die Vorlage von Eigenerklärungen an. Nach § 48 Ab-

satz 3 VgV beziehungsweise § 35 Absatz 2 UVgO kann der Auftraggeber als vor-

läufigen Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen die 

Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (siehe https://ec.eu-

ropa.eu/tools/espd/filter?lang=de) nach § 50 VgV verlangen. Der Auftraggeber 

kann bei Übermittlung einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung Bewer-

ber oder Bieter jederzeit während des Verfahrens auffordern, sämtliche oder ei-

nen Teil der nach den §§ 44 bis 49 VgV geforderten Unterlagen beizubringen, 

wenn dies zur angemessenen Durchführung des Verfahrens erforderlich ist. 

 

Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen 

kann ganz oder teilweise auch durch den Eintrag in ein amtliches Verzeichnis 

oder über eine Zertifizierung im Sinne des § 48 Absatz 8 VgV beziehungsweise 

§ 35 Absatz 6 UVgO erbracht werden. 

 

Der Auftraggeber muss alle geforderten Eignungskriterien und die Art, wie die 

entsprechenden Nachweise erbracht werden können, in einer abschließenden 

Liste zusammenstellen und gemäß § 48 Absatz 1 VgV beziehungsweise § 33 

Absatz 1 UVgO dem Bieter in der Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung 

zur Interessensbekundung oder in den Vergabeunterlagen bekanntgeben. 

 

Nicht geeignete bietende Unternehmen werden vom weiteren Verfahren ausge-

schlossen.  

 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=de
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=de


13.2.2 Eignungsleihe 

 

Über die Eignungsleihe können Bewerber oder Bieter zulässigerweise für den 

Nachweis ihrer Eignung gegenüber dem Auftraggeber die Kapazitäten anderer 

Unternehmen in Anspruch nehmen. Die Möglichkeit der Eignungsleihe besteht 

für den Bewerber oder Bieter nur hinsichtlich der erforderlichen wirtschaftlichen 

und finanziellen Leistungsfähigkeit sowie der technischen und beruflichen Leis-

tungsfähigkeit. Einzelheiten sind in § 47 VgV und § 34 UVgO geregelt.  

 

Die Eignungsleihe ist im Unterschied zur Unterauftragsvergabe ausschließlich im 

Verfahrensstadium der Eignungsprüfung relevant. Eignungsleihgeber kann ein 

Unterauftragnehmen sein, es kommen auch sonstige Dritte in Betracht (zum Bei-

spiel aus einem Konzernverbund). 

 

13.2.3  Begrenzung der Anzahl der Bewerber 

 

Gemäß § 51 VgV beziehungsweise § 36 UVgO kann bei bestimmten Verfahrens-

arten die Anzahl der Bewerber begrenzt werden, die zur Abgabe eines Angebots 

aufgefordert werden. Dies muss allerdings in der Auftragsbekanntmachung be-

ziehungsweise in der Aufforderung zur Interessensbestätigung angegeben wer-

den.  

 

13.3 Preise 

 

13.3.1 Ungewöhnlich niedrige Angebote 

 

Gemäß § 60 VgV beziehungsweise § 44 UVgO verlangen die Auftraggeber bei 

ungewöhnlich niedrigen Angeboten Aufklärung. Ein ungewöhnlich niedriges An-

gebot liegt vor, wenn der Preis von den Erfahrungswerten wettbewerblicher 

Preisbildung grob abweicht. Ob ein offenbares Preis-Leistungs-Missverhältnis 

vorliegt, muss im Einzelfall geprüft werden. Bei der Aufklärung eines fraglichen 

Angebots können Auftraggeber die für den Auftragnehmer zuständigen Preis-

überwachungsstellen mit der Prüfung der Preiskalkulation beauftragen (siehe 

Nummer 13.3.2). 

 
  



13.3.2 Einhaltung der Preisvorschriften  

 

Die Verantwortung für die Einhaltung der jeweils geltenden Preisvorschriften ge-

mäß § 127 GWB liegt beim Auftraggeber. Darüber hinaus sind die für den Auf-

tragnehmer zuständigen Preisüberwachungsstellen zur Überwachung befugt. Bei 

Aufträgen, die ohne Ausschreibung vergeben werden sollen oder bei denen sich 

auf eine Ausschreibung nur ein Unternehmen gemeldet hat, kann die für den Auf-

tragnehmer zuständige Preisüberwachungsstelle eingeschaltet werden. 

 

13.4 Zuschlag 

 

13.4.1  Zuschlagskriterien 

 

Bei der Festlegung der Zuschlagskriterien sind die Vorgaben des § 127 GWB, 

§§ 58, 59 VgV beziehungsweise § 43 UVgO zu beachten. Die Zuschlagskriterien 

und ihre Gewichtung sind gemäß § 127 Absatz 5 GWB, §§ 29, 58 Absatz 3 VgV 

beziehungsweise §§ 21, 43 Absatz 6 UVgO in der Auftragsbekanntmachung oder 

in den Vergabeunterlagen bekannt zu geben. Dabei sind Eignungs- und Zu-

schlagskriterien klar voneinander zu trennen. 

 

Hinsichtlich der Berechnung von Lebenszykluskosten wird auf § 59 VgV bezie-

hungsweise § 43 Absatz 4 UVgO verwiesen. Die Kompetenzstelle für nachhaltige 

Beschaffung (siehe Nummer 10.3) bietet auf ihrer Internetseite für Elektrogeräte 

und Kraftfahrzeuge eine Berechnungshilfe für Lebenszykluskosten an (Bund / 

Sonstiges / BuySmart LCC Berechnungshilfe) siehe http://www.umweltbundes-

amt.de/themen/wirtschaft-konsum/umweltfreundliche-beschaffung/berechnung-

der-lebenszykluskosten.  

 

Bei der Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist der unter Umständen höhere 

Preis für die Beschaffung kein Hindernis, sofern er unter Berücksichtigung des 

§ 7 LHO als wirtschaftlich angesehen werden kann.  

 

Für die Leistung wesentliche oder unabdingbare Anforderungen können als Aus-

schlusskriterien festgesetzt werden, das heißt, die Nichterfüllung einer als Aus-

schlusskriterium festgelegten Anforderung führt zum Ausschluss des Angebotes.  

 

http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/umweltfreundliche-beschaffung/berechnung-der-lebenszykluskosten
http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/umweltfreundliche-beschaffung/berechnung-der-lebenszykluskosten
http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/umweltfreundliche-beschaffung/berechnung-der-lebenszykluskosten


Für den Fall, dass es bei der Wertung zu einer Wertungsgleichheit von zwei oder 

mehreren Angeboten kommt, sind im Voraus Regeln festzulegen und zu veröf-

fentlichen, zum Beispiel, dass in diesem Fall ein Losentscheid durchgeführt wird 

oder dass ein bestimmtes Kriterium („Jokerkriterium") den Ausschlag geben soll. 

 

13.4.2 Zuschlagserteilung 

 

Der Zuschlag wird gemäß § 127 GWB, § 58 VgV, § 43 UVgO auf das wirtschaft-

lichste Angebot erteilt. Das wirtschaftlichste Angebot ist dasjenige Angebot, das 

das günstigste Verhältnis zwischen dem verfolgten Zweck und den einzusetzen-

den Haushaltsmitteln aufweist. Dabei sind das Sparsamkeitsprinzip (Minimalprin-

zip) und das Ergiebigkeitsprinzip (Maximalprinzip) zum Ausgleich zu bringen. 

Das Sparsamkeitsprinzip verlangt, ein bestimmtes Ergebnis mit möglichst gerin-

gem Mitteleinsatz zu erzielen. Das Ergiebigkeitsprinzip verlangt, mit einem be-

stimmten Mitteleinsatz das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.  

 

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf der Grundlage des 

besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Dies ist nicht zwangsläufig das preislich 

günstigste Angebot. Neben dem Preis oder den Kosten können gemäß § 58 Ab-

satz 2 VgV beziehungsweise § 43 Absatz 2 UVGO unter anderem auch qualita-

tive, umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt werden. Bei 

der Wertung der Angebote werden ausschließlich die Kriterien, die in der Auf-

tragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannt sind, berücksichtigt.  

 

Zum Zwecke der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes sollen so-

genannte Bewertungsmatrizen erstellt werden, in denen die maßgeblichen Zu-

schlagskriterien entsprechend der vorher festgelegten Gewichtung aufgeführt 

werden und in denen für die einzelnen Angebote Punktzahlen vergeben werden. 

Der Bewertungsmaßstab muss transparent sein. Für die Bieter muss erkennbar 

sein, welche speziellen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine be-

stimmte Bewertung erreicht werden kann.  

 

14 Nachverhandlung und Aufklärung  

 

Nachverhandlungen über den gesamten Angebotsinhalt mit Ausnahme der vom 

Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung festgelegten Mindestanforderungen 

und Zuschlagskriterien sind nur gemäß § 17 Absatz 10 VgV beim Verhandlungs-

verfahren, gemäß § 18 Absatz 5 ff. VgV beim wettbewerblichen Dialog sowie ge-

mäß § 12 Absatz 4 ff. UVgO bei der Verhandlungsvergabe zulässig. 



 

Der Auftraggeber darf von den Bietern nur Aufklärung über das Angebot oder de-

ren Eignung verlangen. Aufklärungsmaßnahmen zum Angebotsinhalt dürfen ins-

besondere vorgenommen werden, wenn 

 

a) die Bedeutung einzelner vom bietenden Unternehmen verwendeten Formu-

lierungen für den Auftraggeber unklar sind, vor allem bei Widersprüchen im 

Angebot; 

 

b) der Preis oder die Kosten eines Angebots im Verhältnis zu der zu erbringen-

den Leistung ungewöhnlich niedrig erscheinen; 

 

c) der Ausschluss eines Angebots beabsichtigt ist. 

 

15 Unterrichtung, Vergabebekanntmachung, Aufhebung 

 

15.1 Unterrichtung der Bewerber und Bieter 

 

Bei Vergabeverfahren ab den EU-Schwellenwerten richtet sich die Informations-

pflicht nach § 62 VgV, bei Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte nach § 46 

UVgO.  

 

15.2 Vergabebekanntmachung 

 

Bei Vergaben von Lieferungen und Dienstleistungen ab den EU-Schwellenwerten 

ist § 39 VgV beziehungsweise unterhalb der EU-Schwellenwerte § 30 UVgO zu 

beachten. 

  

15.3 Aufhebung von Vergabeverfahren 

 

Vergabeverfahren können ganz oder bei Vergabe nach Losen auch teilweise bei 

Vorliegen der Voraussetzungen des § 63 VgV beziehungsweise § 48 UVgO auf-

gehoben werden. 

 

Eine Aufhebung aus anderen Gründen kann zu Schadenersatzansprüchen füh-

ren. Es ist stets der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Im Übrigen ist 

der Auftraggeber grundsätzlich nicht verpflichtet, den Zuschlag zu erteilen. 

 
  



16 Statistikpflicht 

 

Die Statistikpflichten nach der VergStatVO treten erst in Kraft, sobald sicherge-

stellt ist, dass die Voraussetzungen für eine elektronische Datenübermittlung ge-

geben sind. Dies gibt das BMWi mindestens drei Monate vorab im Bundesanzei-

ger bekannt. 

 

Nach § 2 Absatz 1 VergStatVO übermitteln Auftraggeber bei Vergaben ab den 

EU-Schwellenwerten die in § 3 Absatz 1 bis 8 VergStatVO genannten Daten an 

das BMWi.  

 

Bei Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte beschränkt sich die Übermittlung 

an das BMWi auf die in § 4 Absatz 1 VergStatVO genannten Daten. Diese Daten 

sind nur dann zu übermitteln, wenn 

 

 der Auftragswert ohne Umsatzsteuer 25 000 Euro überschreitet; 

 

 der Auftrag im Übrigen unter die Regelungen des Teils 4 des GWB fallen 

würde. 

 

17 Gemeinsame Beschaffung 

 

17.1 Zuständigkeit für die Beschaffung von Gegenständen, die der gemeinsamen Be-

schaffung unterliegen 

 

Das Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) ist die zentrale Beschaffungs-

stelle des Landes im Sinne von § 120 Absatz 4 GWB und § 16 UVgO. Die in An-

lage 4 genannten Bedarfsgegenstände unterliegen der gemeinsamen Beschaf-

fung. Sie werden ausschließlich über das LZBW beschafft, soweit sich aus den 

nachstehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. Ausnahmen von der ge-

meinsamen Beschaffung sind in Anlage 4 geregelt. In diesen Fällen können die 

Bedarfsgegenstände ohne Zustimmung des LZBW von den Auftraggebern selbst 

beschafft werden. Sofern darüber hinaus ein Auftraggeber einen in der Anlage 4 

genannten Gegenstand aus besonderen Gründen selbst beschaffen möchte, ist 

hierzu die vorherige Zustimmung des LZBW erforderlich.  

 

Das LZBW kann zur besseren Wirtschaftlichkeit der gemeinsamen Beschaffung 

die Auswahl zwischen gleichartigen oder ähnlichen Produkten einschränken. 



Diese Standards sind für die Bedarfsdeckung der Auftraggeber im Rahmen der 

gemeinsamen Beschaffung verbindlich.  

 

Es ist nicht zulässig, dass ein Auftraggeber einen Gegenstand unter Verwendung 

des Ausschreibungsergebnisses des LZBW bei einem anderen Lieferanten be-

schafft. 

 

17.2 Büroshop des LZBW 

 

Das LZBW schreibt die Bedarfsgegenstände nach Anlage 4 aus und erteilt den 

Zuschlag. Die zugeschlagenen Artikel sind in über das Landesverwaltungsnetz 

zugänglichen Katalogen zum Abruf eingestellt (sogenannter Büroshop des 

LZBW). Die Auftraggeber bestellen diese Artikel über einen elektronischen Wa-

renkorb im Büroshop. Über das Leistungsangebot und die wesentlichen Rah-

menbedingungen werden die Auftraggeber regelmäßig informiert. 

 

Die Auftraggeber sollen Abrufe aus dem Büroshop soweit wie möglich zusam-

menfassen. Der Wert eines Abrufes sollte 50 Euro brutto möglichst nicht unter-

schreiten. Das LZBW kann für einzelne Gegenstände der gemeinsamen Be-

schaffung andere Mindestbestellwerte festlegen. 

 

Die Lieferanten liefern die bestellten Artikel direkt an die Auftraggeber aus und 

rechnen mit diesen direkt ab. Bei Erhalt der Lieferung haben die Auftraggeber zu 

prüfen, ob die Lieferung nach Art, Menge, Preis und Beschaffenheit der Bestel-

lung entspricht. Bei offensichtlichen Mängeln ist die Lieferung zurückzuweisen 

oder nur unter Vorbehalt abzunehmen. In wiederkehrenden Fällen ist das LZBW 

unverzüglich zu unterrichten.  

 

In Rechtsangelegenheiten, welche die Vergabe betreffen, vertritt das LZBW in 

Abstimmung mit den Auftraggebern, abweichend von der Bekanntmachung der 

Ministerien über die Vertretung des Landes in gerichtlichen Verfahren und förmli-

chen Verfahren vor den Verwaltungsbehörden, bei IT-Beschaffungen gegebe-

nenfalls mit der Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW), das Land 

Baden-Württemberg als öffentlichen Auftraggeber. 

 
  



17.3 Hochschulen 

 

Die Hochschulen können Gegenstände der gemeinsamen Beschaffung selbst 

beschaffen, wenn die Beschaffung wirtschaftlicher wäre als bei einer gemeinsa-

men Beschaffung über das LZBW. Es wird ihnen empfohlen, nach Möglichkeit 

mit dem LZBW die Beteiligung an der gemeinsamen Beschaffung zu vereinba-

ren. 

 

17.4 Vergabezeitraum und Bedarfserhebung 

 

Gegenstände, die der gemeinsamen Beschaffung unterliegen und regelmäßig 

benötigt werden, sollen vom LZBW möglichst für bestimmte jeweils festzule-

gende Beschaffungszeiträume beschafft werden. Der Beschaffung dieser Gegen-

stände geht eine Bedarfsermittlung durch das LZBW voraus. Soweit das LZBW 

den voraussichtlichen Bedarf nicht aufgrund vorhandener Daten selbst hinrei-

chend einschätzen kann, haben die Auftraggeber auf Anforderung ihren Bedarf 

für einen bestimmten Vergabezeitraum mitzuteilen.  

 

Tritt bei den Auftraggebern unerwarteter Bedarf an Gegenständen auf, die der 

gemeinsamen Beschaffung unterliegen und die nicht im Büroshop zum Abruf be-

reitgestellt sind, so ist dieser dem LZBW mitzuteilen und über dieses zu beschaf-

fen, soweit nichts anderes bestimmt ist.  

 

17.5 Sonderregelungen für IT-Beschaffungen  

 

Für die Beschaffung von Geräten und Programmen der Informationstechnik für 

die Landesverwaltung, an die keine fachspezifischen Anforderungen gestellt wer-

den, ist grundsätzlich die BITBW entsprechend § 2 Absatz 1 Nummer 3 BITBWG 

zuständig, soweit die Beschaffung nicht gemäß Anlage 4 Nummer 12 dem LZBW 

zugewiesen ist. 

 

Der Bedarf für IT-Beschaffungen wird regelmäßig über den Arbeitskreis für Infor-

mationstechnik erhoben, sofern dieser sich nicht schon aus den Abnahmestatisti-

ken, Technologie- und Gebrauchszyklen (zum Beispiel aus Leasingverträgen) 

ergibt. Der mitgeteilte Mindestbedarf ist bei IT-Beschaffungen von den Auftragge-

bern in jedem Fall abzunehmen. 

 



Für die gemäß Anlage 4 Nummer 12 der gemeinsamen Beschaffung durch das 

LZBW unterliegenden IT-Geräte erstellt die BITBW in Abstimmung mit den Res-

sorts die Leistungsvorgaben und stimmt diese über den Arbeitskreis Informati-

onstechnik ab. Die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Stan-

dards des E-Government-Konzepts in ihrer jeweils geltenden Fassung ist hierbei 

zu beachten. Die vom Beschaffungsamt des BMI in Zusammenarbeit mit dem 

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien 

e. V. erarbeiteten und im Internet unter http://www.itk-beschaffung.de/zu-den-leit-

faeden.html veröffentlichten Leitfäden zur produktneutralen Ausschreibung der 

IT-Geräte werden beachtet. 

 

18 Schlussbestimmungen 

 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Oktober 2018 in Kraft mit Ausnahme der 

Nummer 10.3.2.4, die am 1. April 2019 in Kraft tritt und die Ausweitung der ge-

meinsamen Beschaffung nach Nummer 14 der Anlage 4 die am 1. Juli 2019 in 

Kraft tritt. Sie tritt am 31. Dezember 2024 außer Kraft.  

 

Mit Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift am 1. Oktober 2018 tritt die Verwal-

tungsvorschrift der Landesregierung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VwV 

Beschaffung) vom 17. März 2015 (GABl. S. 139) außer Kraft.  
  

http://www.itk-beschaffung.de/zu-den-leitfaeden.html
http://www.itk-beschaffung.de/zu-den-leitfaeden.html
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Anlage 1 

(zu Nummer 10.3.1.2) 

 

Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen4 

Ergänzende Vertragsbedingung  

 

Anlage zum Angebot zur Ausschreibung (gegebenenfalls Nummer, Bezeichnung) 

       

 

Bietende Unternehmen, Produkthersteller und direkter Zulieferer des Produktherstellers ha-

ben bei der Ausführung des Auftrags gemäß Nummer 10.3.1.2 der VwV Beschaffung den 

Wesensgehalt der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu be-

rücksichtigen. 

 

I. Produktgruppe / Produkte 

- Zutreffendes bitte ankreuzen - 

 

Für diesen Auftrag werden Produkte verwendet, die in eine beziehungsweise mehrere 

der nachfolgenden Kategorien fallen: 

 

 Ja, und zwar 

  Sportbekleidung, Sportartikel, (zum Beispiel Bälle, Schläger) 

  Spielwaren 

  Teppiche 

 Textilien und Bekleidung (zum Beispiel Arbeitskleidung, Uniformen, T-

Shirts, Hemden, Hosen, Schuhe, Vorhänge) 

  Lederprodukte (zum Beispiel Botentaschen, Schuhe) 

  Holzprodukte 

  Natursteine 

 Agrarprodukte (zum Beispiel Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Oran-

gen- oder Tomatensaft sowie Blumen) 

weiter mit II. 

 

 Nein. Weiter mit IV. 

 

II. Produktherkunft 

                                            
4 Die ILO-Kernarbeitsnormen umfassen die Übereinkommen Nummer 29, 87, 98, 105, 100, 111, 138 und 
182; in ihnen sind weltweit anerkannte Sozialstandards zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun-
gen aller Menschen niedergelegt. Die vollständige Liste der Übereinkommen ergibt sich aus Nummer 
10.3.1.2 der VwV Beschaffung.  



- Zutreffendes bitte ankreuzen - 

 

Für diesen Auftrag werden Produkte verwendet, die in Ländern, die in der DAC -Liste 

der Entwicklungsländer und -gebiete5 aufgeführt sind (siehe 

https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laender-

liste/index.html) gewonnen oder hergestellt worden sind. 

 

 Ja. Weiter mit III. 

 Nein. Weiter mit IV. 

 

III. Nachweis 

- zutreffenden Nachweis bitte ankreuzen, dann weiter mit IV. - 

 

Es werden für diesen Auftrag Produkte verwendet, die in Ländern, die in der DAC -

Liste der Entwicklungsländer und -gebiete aufgeführt sind (siehe 

https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laender-

liste/index.html) gewonnen oder hergestellt worden sind und die in eine oder mehr 

Kategorien der Ziffer I fallen. Ich verpflichte mich/wir verpflichten uns, den Auftrag 

ausschließlich mit Produkten auszuführen, die nachweislich unter Beachtung des 

Wesensgehalts der in Nummer 10.3.1.2 der VwV Beschaffung genannten ILO-Kern-

arbeitsnormen gewonnen oder hergestellt worden sind.  

 

Nachweis 1 

 

 Der Nachweis wird durch ein vom Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung ver-

langtes Gütezeichen erbracht. 

 

Nachweis durch: 

       

 

Ausgestellt durch: 

       

 
  

                                            
5 DAC = Development Assistance Committee oder Ausschuss für Entwicklungshilfe (kurz DAC) der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). 

https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html
https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html
https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html
https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html


Nachweis 2 

 

 Der Nachweis wird in anderer geeigneter Weise erbracht. 

 

Nachweis durch: 

       

 

Ausgestellt durch: 

       

 

Dieser Nachweis ist einem vom Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung verlang-

ten Gütezeichen gleichwertig, da er den Anforderungen von Nummer 10.8 der VwV 

Beschaffung entspricht und beinhaltet, dass bei der Herstellung der zu liefernden 

Produkte die ILO-Kernarbeitsnormen eingehalten werden. Der Aussteller des Nach-

weises ist unabhängig von meinem Unternehmen, Produkthersteller und einem direk-

ten Zulieferer des Produktherstellers. Die Gleichwertigkeit, einschließlich der Unab-

hängigkeit, kann ich auf Anforderung belegen. 

 

Nachweis 3 

 

 Ich sichere/Wir sichern zu, dass der Wesensgehalt der ILO-Kernarbeitsnormen bei 

Herstellung beziehungsweise Bearbeitung des Produktes beachtet wurde und 

mein/unser Unternehmen, der Produkthersteller, sowie der direkte Zulieferer des 

Produktherstellers aktive und zielführende Maßnahmen ergriffen haben, um die 

Beachtung des Wesensgehalts der ILO-Kernarbeitsnormen bei Herstellung bezie-

hungsweise Bearbeitung der zu liefernden Produkte zu gewährleisten. 

 

Nachvollziehbare Darstellung der zielführenden Maßnahmen: 

       

 

IV. Vertragliche Nebenpflicht im Falle des Zuschlages 

 

Vorstehend abgegebene Erklärung wird als vertragliche Nebenpflicht im Falle des Zu-

schlags Bestandteil des Vertrages. 

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass ein Angebot, das zum geforderten Zeitpunkt 

keine oder eine unvollständige oder grob fahrlässig erstellte falsche Erklärung enthält, 



meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat, beziehungs-

weise - nach Vertragsschluss - den Auftraggeber gegebenenfalls zur Kündigung aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist berechtigt. 

 

Datum, Unterschrift, Firmenstempel 

 

 

       

  



Anlage 2  

(zu Nummer 10.3.2.2) 

 

Beschaffung von Baumaschinen 

 

Die zu beschaffenden Baumaschinen sollen grundsätzlich mindestens die in der nachfol-

genden Tabelle aufgeführten Emissionsanforderungen einhalten.  

 

 

Leistungs-

klasse 

Selbstzündung 

19 kW ≤ P < 37 kW 

Selbstzündung 

37 kW ≤ P < 56 kW 

Selbstzündung 

56 kW≤ P < 560 kW 

Anforderung Stufe IIIA der Richtli-

nie 97/68/EG6 und 

Nachrüstung mit ei-

nem Partikelminde-

rungssystem  

Stufe IIIB der Richtli-

nie 97/68/EG oder 

Nachrüstung mit ei-

nem Partikelminde-

rungssystem 

Stufe IV der Richtlinie 

97/68/EG oder Nach-

rüstung mit einem 

Partikelminderungs-

system 

Neue Anfor-

derungen ab 

1. Januar 2019: 

Stufe V der Verord-

nung (EU) 2016/1628 

oder Nachrüstung mit 

einem Partikelminde-

rungssystem 

1. Januar 2019: 

Stufe V der Verord-

nung (EU) 2016/1628 

oder Nachrüstung mit 

einem Partikelminde-

rungssystem 

1. Januar 2019 (für 

Leistungsklasse 56 

kW ≤ P < 130 kW ab 

1. Januar 2020): 

Stufe V der Verord-

nung (EU) 2016/1628 

oder Nachrüstung mit 

einem Partikelminde-

rungssystem 

 

Zur Nachrüstung verwendete Partikelminderungssysteme müssen nach einer der folgen-

den Regelungen in der jeweils geltenden Fassung zertifiziert sein: 

 

 Regelung Nummer 132 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Eu-

ropa (UN-ECE) - Prüfvorgaben für die Nachrüstung von Abgasnachbehandlungssys-

temen in der Fassung der ersten Änderung vom 3. Februar 2015 (REC-Retrofit Emis-

sion Control, Reduktionsstufe 01, Klasse I oder II); 

 

 Anlage XXVII zur Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO); 

 

                                            
6 Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 über die Anforde-

rungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte für gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigte Partikel und die Typenge-
nehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 und (EU) Nr. 167/2013 und zur Änderung und Aufhebung der Richtlinie 
97/68/EG (ABl. L 252 vom 16. September 2016, S. 53). 



 Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 554; 

 

 Gütesiegel des Schweizer VERT-Vereins; 

 

 Qualitätssiegel des FAD (Förderkreis Abgasnachbehandlungstechnologien für Die-

selmotoren); 

 

 Anhang 4 Nummer 32 der Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz (LRV) (Konformi-

tätsbescheinigung nach der BAFU-Filterliste) 

 

oder gleichwertige Kriterien erfüllen. 
  



Anlage 3 

(zu Nummer 12.1.2) 

 

Erklärung gemäß Nummer 12.1.2 Buchstabe g 

 

Erklärung 

 

Die Bewerberin/der Bewerber/die Bieterin/der Bieter versichert, dass bei Ausführung der 

Leistung 

 

 sie/er die Technologie von L. Ron Hubbard nicht anwendet, lehrt oder in sonstiger 

Weise verbreitet; 

 

 sie/er den zur Erfüllung des Vertrages eingesetzten Personen untersagt, die Technolo-

gie von L. Ron Hubbard bei Ausführung der Leistung anzuwenden, zu lehren oder in 

sonstiger Weise zu verbreiten;  

 

 nach ihrer/seiner Kenntnis keine der zur Erfüllung des Vertrages eingesetzten Perso-

nen die Technologie von L. Ron Hubbard anwendet, lehrt oder in sonstiger Weise ver-

breitet. 

 

Die Bewerberin/der Bewerber/die Bieterin/der Bieter verpflichtet sich, solche zur Erfüllung 

des Vertrages eingesetzte Personen von der weiteren Ausführung der Leistung unverzüg-

lich auszuschließen, die während der Vertragsdauer die Technologie von L. Ron Hubbard 

anwenden, lehren oder in sonstiger Weise verbreiten, soweit er hiervon Kenntnis hat. 

 

 

 

  ----------------------------------------------                                 ---------------------------------------------- 

Ort, Datum                                                                      Unterschrift/Firmenstempel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 4 

(zu Nummer 17.1, 17.2 und 17.5) 

 

Gegenstände der gemeinsamen Beschaffung 

 

Der gemeinsamen Beschaffung unterliegen folgende Bedarfsgegenstände: 

 

1. Büromaterial des laufenden Geschäftsbedarfs: 

  

a) Büropapier: zum Beispiel Druck- und Kopierpapier (Recyclingpapier), Hochleis-

tungspapier/Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker, Schreibpa-

pier liniert, kariert und blanco, Plotterpapier; 

 

b) Versandmittel: zum Beispiel Briefumschläge (mit und ohne Fenster), Versandta-

schen (mit und ohne Polsterung), Versandkartons, Falttaschen, Faltkartons, 

Verpackungsmaterial; 

 

c) Ordnungsmittel zur Archivierung und Aufbewahrung: zum Beispiel Ordner, Ord-

nerzubehör, Ringbücher, Register, Mappen, Hefter, Ablageboxen, Hüllen; 

 

d) Schreib- und Korrekturmittel: zum Beispiel Kugelschreiber, Tintenroller, Gel-

schreiber, Füller, Faserschreiber- und Fineliner, Marker, sonstige Stifte- und 

Bleistifte, Radierer, Anspitzer, Maßstäbe und Lineale, Korrekturmittel; 

 

e) Büroarbeitsmittel: zum Beispiel Klebemittel, Tisch- und Handabroller, Hefter, 

Heftklammer, Klammer, Locher, Haftmagnete, Scheren, Lineal, Briefablagen, 

Schreibtischorganizer, Schreibtischunterlagen, Schubladeneinsätze, Laufmap-

pen, Schreibmappen, Konferenz- und Notizbücher, Geschäftsbücher, Schreib- 

und Notizblöcke, Zettelkästen und Einlagen, Haftstreifen, Page-Marker; 

 

f) Stempel und Stempelkissen und passendes Zubehör; 

 

2. die dem jeweiligen Stand der Bürotechnik entsprechenden Bürogeräte: zum Beispiel 

Tischrechner und Taschenrechner, Diktiergeräte, Aktenvernichter, Schneidemaschi-

nen, Laminiergeräte, Bindegeräte, Digitalkameras, Beschriftungsgeräte, Ventilatoren, 

Heizlüfter; 

 



3. Schulungsraumausstattung: zum Beispiel Daten- und Videoprojektoren, elektroni-

sche Whiteboards, Leinwände, Flipcharts, Medien- und Präsentationstechnik allge-

mein; 

 

4. Hygiene- und Reinigungsmittel: 

 

a) Hygienepapiere: zum Beispiel Papierhandtücher, Toilettenpapier, Küchenrollen; 

 

b) Hygieneartikel: zum Beispiel Abfallbeutel und Abfallbehälter;  

 

c) Reinigungs- und Spülmittel, Reinigungs- und Allzwecktücher, Reinigungszube-

hör, Seifen und Cremes; 

 

5. Leuchtmittel und Zubehör: zum Beispiel Glühlampen, Leuchtstofflampen, Kompakt-

leuchtstofflampen, Halogenlampen, LED-Lampen und LED-Leuchtstoffröhren, Ta-

schenlampen, Starter und sonstiges Leuchtmittelzubehör; 

 

6. Technisches Zubehör: zum Beispiel Steckdosenleisten, Verlängerungskabel/-trom-

meln, Kabel und -kanäle, Werkzeuge, Schrauben- und Dübelsets, E-Prüfgeräte, 

Spannungsmesser, Ladegeräte, Gewebe- und Kreppbänder, Batterien aller Art; 

 

7. Personenkraftwagen für die Dienstfahrzeugflotten der Fahrbereitschaften; ausge-

nommen sind Neubeschaffungen von Sonderbedarfen, Einsatz- und Spezialfahrzeu-

gen sowie von Dienstfahrzeugen für Behördenleitungen; 

 

8. Kraftfahrzeugersatzteile und -zubehör: zum Beispiel Sommer- und Winterreifen, 

Fahrzeugbatterien, Autolampen, Filter aller Art, Scheibenwischer und Wischblätter, 

Pflegemittel, Kraft- und Schmierstoffe, Tankkarten und Ladekarten für Stromtankstel-

len für die allgemeine Fahrzeugflotte; 

 

9. Zubehör und Verbrauchsmaterial der Datenverarbeitung: zum Beispiel Speicherme-

dien (DVD, CD-ROM, Speicherkarten, USB-Sticks und Blu-ray Disc - BD), Tintenpat-

ronen, Toner; 

 
  



10. Büroeinrichtung, Standard-Möbel: 

 

a) Büromöbel einschließlich ergonomischer Sonderausstattung (Schreibtische, 

elektromotorisch höhenverstellbare Steh-Sitz-Schreibtische sowie Büroarbeits-

stühle, Stehhilfen, Container, Schränke und Regale, Beistell- und Bespre-

chungstische); 

 

b) Möblierung der Konferenzräume (Stühle, Tische, Regale und Schränke). 

 

Ausgenommen von der gemeinsamen Beschaffung sind Ergänzungsbeschaffungen 

der bestehenden Möbelausstattung in dem nach § 132 GWB beziehungsweise § 47 

UVgO zulässigen Rahmen sowie Beschaffungen von Justizvollzugsanstalten (siehe 

Nummer 8.13.2). Eine Beteiligung des LZBW ist in diesen Fällen nicht erforderlich. 

 

11. Druckaufträge aller Art. Die Dienststellen können Druckaufträge, deren geschätzter 

Auftragswert 5 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigt, bei Bedarf selbst ver-

geben. Nicht der gemeinsamen Beschaffung unterliegen Druckaufträge für Sitzungs-

protokolle und Beilagen des Landtags, Steuerformulare, Haushaltspläne und Haus-

haltsrechnungen, Prüfungsfragen, Verschlusssachen, Druckaufträge an Justizvoll-

zugsanstalten sowie an Werkstätten für behinderte Menschen und Druckaufträge der 

Finanzkontrolle (Denkschrift und dergleichen); 

 

12. Informationstechnik (IT): 

 

a) Standardgeräte der Informationstechnik im Clientbereich: zum Beispiel statio-

näre und tragbare Personalcomputer, Bildschirme, Eingabegeräte, Drucker und 

andere Peripheriegeräte und zugehörige Dienstleistungen (auch Finanzierung); 

 

b) Standardgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik im Serverbe-

reich: Standard-Industrie-Server (x86-Architektur) und dazugehörige Dienstleis-

tungen (auch Finanzierung); 

 

c) standardisierte IuK-Dienstleistungen; 

 

d) Multifunktionsdrucker (MFP) und dazugehörige Dienstleistungen (auch Finan-

zierung); 

 

13. Anzeigenschaltungen (Abschluss eines Rahmenvertrags mit einer Anzeigenagentur) 

in überregionalen Presseorganen sowie im Internet; 

 



14. Paketpostdienstleistungen. 


